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Chronik eines Stadtteils
Halle-Neustadt blickt auf eine 50-jährige Geschichte.
Hier wichtige historische Daten im Überblick:

17. September 1963: Das Politbüro der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands (SED) beschließt den Bau
der Chemiearbeiterstadt Halle-West.

7. April 1964: Die
B aupp l anungen
werden von der Ent-
wurfsgruppe „Städ-
tebau“ unter der
Leitung von Chef-
architekt Prof. Dr.
Richard Paulick aus-
geführt.

15. Juli 1964: Der
1. Sekretär der SED-
Bezirksleitung Hal-
le, Horst Sinder-
mann (Foto unten),
legt den Grund-
stein für den neuen
Wohnbezirk Halle-
West.

9. August 1965:Die ersten Mieter ziehen in den
Wohnblock 621 (heute Akener Bogen) ein.

12. Mai 1967: Der Stadtteil Halle-West wird in Halle-
Neustadt umbenannt.

14. Juli 1967: Halle-Neustadt erhält das Stadtrecht.

1984: Der hallesche Gebrauchsgrafiker Heinz Möhr-
del entwirft das Stadtwappen für Halle-Neustadt.

1989: Im Zentrum von Halle-Neustadt beginnt der
Bau eines Rathauses. Der Bau ist heute Teil der Neu-
städter Passage.

1990: Halle-Neustadt wird Teil der Stadt Halle (Saale).

1998: Der erste Spatenstich für den Bau einer Stra-
ßenbahn von Halle nach Halle-Neustadt wird gesetzt.

2000: Das Neustadt-Centrum wird an der Stelle des
abgerissenen „Prisma-Kinos“ errichtet.

2010: Das Quartier am Tulpenbrunnen und das Neu-
stadt-Centrum sind Teil der Internationalen Bauaus-
stellung 2010.

Die neue Ballsporthalle wird in der Niet-
lebener Straße voraussichtlich am 5. Juli
eröffnet.

Ein Stadtteil- und Familienfest an der
Festmeile vom Neustadt-Centrum bis zum
Skatepark gibt es am 12. Juli anlässlich
der Grundsteinlegung der Neustadt am 15.
Juli 1964. Es werden regionale und überre-
gionale Künstler sowie Neustädter Verei-
ne teilnehmen.

Während der „Tour de Neustadt Radtour“
am 7. Mai können Standorte und Vertreter
verschiedener Religionsgemeinschaften in
der Neustadt besucht werden.

250 Ansichtskarten der Neustadt, mit
Motiven von der Gründung bis zur Wen-
de, werden in der Geschichtswerkstatt,
Hemingwaystraße 19, von Mai bis Okto-
ber ausgestellt.

Thematische Stadtteilführungen zur Ge-
schichte der Neustadt werden von Mai bis
Oktober angeboten.

Zum Kindertag am Skatepark am 1. Juni
gibt es ein buntes Programm zumMitmachen
für Familien.

Drucke von Street-Art-Projekten wer-
den im August im Mehrgenerationenhaus
„Pusteblume“ präsentiert.

Reproduktionen von Werken Neu-
städter Maler werden im Septem-
ber in der Stadtteilbibliothek West,
Zur Saaleaue 25a, ausgestellt.

Zu den Neustädter Filmnächten im Skate-
park Neustadt werden imAugust Filme zur
politischen Bildung und Filme aus der Hal-
le-Neustädter Rollsportszene gezeigt.

Bei biografischen Stadtteilspaziergängen
führen im September und Oktober Bürge-
rinnen und Bürger durch die Stadt und er-
zählen persönliche Erlebnisse, Anekdoten
undWissenswertes über das Leben in Hal-
le-Neustadt.

Eine Veranstaltung zum Thema „20 Jah-
re Stadtteilbibliothek West“ gibt es am
12. September im Mehrgenerationenhaus
„Pusteblume“.

Die Interkulturelle Woche wird am
22. September auf dem Stadt-
platz in Neustadt von Vereinen und
Initiativen eröffnet.

Halle-Neustadt lebt heute auch durch
das Engagement seiner Bewohner,
die sich aktiv in zahlreiche Projek-
te und Veranstaltungen im Stadtteil
einbringen.
Die Verbundenheit der Menschen
mit „ihrer“ Neustadt ist deshalb ein
wichtiger Aspekt bei der Vorberei-
tung des Jubiläums „50 Jahre Halle-
Neustadt 2014.“

Die Stadt Halle lädt Bürgerinnen und
Bürger ein, sich mit ihren Veranstal-
tungsideen in die Vorbereitung des
Stadtfestes einzubringen. Willkom-
men sind Vorschläge zu Straßenfes-
ten, thematischen Diskussionen oder
Ausstellungen.

Vorschläge können bis zum 28. Fe-
bruar als E-Mail an 50-Jahre-Neu-
stadt@halle.de oder postalisch an
die Stadt Halle (Saale), Dienstleis-
tungszentrum (DLZ) Bürgerenga-
gement, Marktplatz 1, 06108 Halle
(Saale) gesendet werden.

Die Organisatoren sind im DLZ Bür-
gerengagement, Montag bis Freitag
9 bis 18 Uhr, telefonisch auch di-

rekt zu erreichen. Alle Ideen wer-
den gesammelt. Anschließend be-
rät ein Gremium aus Mitarbeitern
der Stadt, dem Quartiermanagement
Neustadt und Neustädter Akteuren,
welche der Ideen umgesetzt werden
können.

Auch das Stadtmuseum Halle bittet
die Bürger und Bürgerinnen um ihre
Mithilfe. Aus Anlass des 50. Jahres-
tags der Grundsteinlegung für Hal-
le-Neustadt ist eine zweiteilige Aus-
stellung geplant.

Für den Ausstellungsteil in der Neu-
städter Passage 13 sucht dasMuseum
noch Exponate mit Halle-Neustadt-
Bezug. Wie erleben die Einwohner
ihren Stadtteil? Was verbindet sie
besonders mit der Neustadt? Objek-
te mit persönlichem Erinnerungs-
wert und Symbolkraft für Halle-
Neustadt sind gefragt. Interessierte
können telefonisch oder per E-Mail
Kontakt mit den Museumsmitarbei-
terinnen Ute Fahrig, 0345/221 3343,
ute.fahrig@halle.de, oder Susanne
Feldmann, 0345/221 3042, susanne.
feldmann@halle.de, aufnehmen.

Im Juli 2014 jährt sich zum 50. Mal die
Grundsteinlegung von Halle-Neustadt.
Aus diesem Anlass plant die Stadt Halle
Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Städtebau- und Planungsexper-
ten. Einwohner, Vereine und Institutionen
wirken an der Gestaltung des Jubiläums-
jahres mit. Uwe Stäglin, Beigeordneter für
Stadtentwicklung und Umwelt: „Die sich
auf die Monate Mai bis Oktober konzent-
rierenden Veranstaltungen sollen der Stär-
kung der Identität des größten halleschen
Stadtteils dienen und Möglichkeiten ak-
tiver Beteiligung jedes Einzelnen an der
Entwicklung des Stadtteils aufzeigen."
Diskussionen und Workshops über städte-
bauliche und soziale Stärken, Chancen und
Risiken des Stadtteils – auch im Prozess
der laufenden Überarbeitung des Integ-
rierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK
Halle 2025) – ermöglichen eine „Blick
nach vorn“.
„In Halle-Neustadt ist in den vergangenen
25 Jahren eine beispielhafte barrierefreie
und energieeffiziente Wohninfrastruktur
geschaffen worden, die für Familien und
Senioren ein hohes Maß an Lebensqua-
lität zu moderaten Mieten bietet. Es gibt
zahlreiche Kindertagesstätten und Schu-

len sowie große Sportstätten; eine neue
Ballsporthalle wird derzeit gebaut", sagt
Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand.
Darüber hinaus mache das städtebauliche
Zusammenwachsen von Halle-Neustadt,
Dölau, Heide-Süd und dem Technologie-
park „weinberg campus“ den halleschen
Westen zukunftsfähig.
Die offizielle Eröffnungsveranstaltung am
8.Mai in derNeustädter Passage, das große
Stadtteilfest am 5. Juli, eine Radtour durch
Halle Neustadt, Ausstellungen und Film-
veranstaltungen sollen nicht nur die Neu-
städter, sondern auch die Bewohner ande-
rer Stadtteile neugierig machen. Im August
ist unter dem Titel „Neustädter Filmnäch-
te“ ein Sommerkino am Skatepark geplant.
Gezeigt werden unter anderem in Halle-
Neustadt gedrehte Dokumentarfilme des
Berliner Regisseurs Thomas Heise.
60 Studenten aus fünf europäischen Län-
dern entwerfen in einem Workshop vom
18. bis 24. März Konzepte für die Ent-
wicklung des Stadtteils. Dabei geht es um
das Stadtteilzentrum und die Zukunft der
Scheiben-Hochhäuser. Bürger und Vereine
können in einer Bürgerkonferenz im Juli
Ideen zur Zukunft der Neustadt und zum
ISEK 2025 entwickeln.

Stadt und viele Partner bieten umfangreiches Veranstaltungsprogramm an

Halle feiert 50 Jahre Neustadt
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Der Skatepark im Zentrum von Halle-Neustadt ist ein Anziehungspunkt für junge Hallenserinnen und Hallenser. Foto: Thomas Ziegler

Das Wappen von Halle-Neu-
stadt.

Repro: Archiv

Grundsteinlegung auf dem Gelände der „Ersten
Polytechnischen Oberschule“ im Jahr 1964.

Foto: Stadtarchiv

Im Jahr 1964 beginnt der Bau der Chemiearbeiterstadt. Foto: Archiv

Bürgerinnen und Bürger können sich
einbringen – Stadtmuseum sucht Exponate

Ausgewählte Veranstaltungen
zum Festjahr im Überblick



A M T S B L A T T

Mit dem im Juni beginnenden Neu-
bau des Finanzamtes wird sich das ar-
chitektonische Bild des Hallmarktes
verändern. Die Fertigstellung des 31
Millionen Euro teuren Objektes ist
für den Dezember 2015 geplant.
Oberbürgermeister Dr. Bernd Wie-
gand: „Der Neubau ist Beispiel für
ein ergebnisorientiertes, gemeinsa-
mes Flächenmanagement zwischen
dem Land Sachsen-Anhalt und der
Stadt Halle.“ Der Bau werde zur Be-
lebung der Innenstadt beitragen. Dar-
über hinaus biete er sich für gemein-
same Veranstaltungen an, so der
Oberbürgermeister.
Eine gebrochene, geschwungene
Glasfassade dominiert die Architek-
tur des Gebäudes, das den Halloren-
ring städtebaulich komplettiert. Zwei
Längsgebäude, die bis an die Händel-
Halle heranreichen, bilden einen In-
nenhof. Zwei verglaste Lichthöfe
oberhalb des Erdgeschosses öffnen
das Gebäude optisch.
Der Neubau ersetzt das Finanzamt-

Dienstgebäude in der Blücherstraße,
das von der Juni-Flut 2013 besonders
stark betroffen war. In Zukunft wer-
den 440 Mitarbeiter im neuen Finanz-
amt auf 19.300 Quadratmetern Büro-
fläche arbeiten. Unter dem
fünfgeschossigen Neubau ist eine
Tiefgarage für die Mitarbeiter des
Amtes geplant. Besucherparkplätze
entstehen am Hallorenring.
Neben dem Neubau des Finanzamtes
sind in der Stadt Halle 2014 unter an-
derem folgende weitere Großinvesti-
tionen geplant. Für die Sanierung der
Zahnklinik stehen 9,7 Millionen
Euro bereit. An der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg werden
39 Millionen Euro in den Neubau ei-
nes Protein-Zentrum, 44 Millionen in
die Sanierung des Uniklinikums und
36 Millionen Euro in die Errichtung
des Geisteswissenschaftlichen Zent-
rums investiert. In den Bau der Me-
diathek der Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle 44 Millionen
Euro investiert.
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Leander, Etienne und Liv aus Halle (v.l.n.r.) bestaunen die Amtskette des Oberbürgermeisters der Stadt Halle. Am Sonntag, dem 12. Januar 2014, nutzten zahlreiche In-
teressierte die Möglichkeit, den Ratshof und das Stadthaus zu erkunden. Stadtrat, Fraktionen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung boten dort Ein-
blicke in ihre Arbeit. Eine umfangreiche Bildergalerie zu diesem Tag gibt es unter www.halle.de. Foto: Thomas Ziegler

Felsbilder auf Basaltbrocken im Hochland der Pro-
vinz Syunik, Armenien. Foto: Juraj Lipták

Einwohnerin Sophia Thiemer unterschreibt 2012
ihren Kinderstadt-Pass Foto: Thomas Ziegler

Das neue Finanzamt öffnet 2016 am Hallorenring.
Foto: Land Sachsen-Anhalt

Stadtarchiv startet
Benutzerumfrage
Eine Benutzerumfrage startet das hallesche Stadtar-
chiv am Montag, dem 3. Februar. In den nächsten
sechsMonaten werden alle Besucher des Stadtarchivs
im Lesesaal in der Rathausstraße 1 gebeten, Fragen zu
den Nutzungsbedingungen, dem Service, dem Perso-
nal und auch zur Öffentlichkeitsarbeit des Archivs zu
beantworten. Hierfür wurde ein Fragebogen mit 15
Fragen erstellt, der innerhalb weniger Minuten ausge-
füllt werden kann. Das Stadtarchiv bietet diese Um-
frage nach 2007 und 2010 zum dritten Mal an.

Anmeldung zur Saline
Sommerakademie möglich
Ab sofort können sich Interessenten zu den einzel-
nen Kursen der Saline-Sommerakademie 2014 an-
melden. Vom 7. Juli bis zum 17. Juli heißt es wie-
der: „Lerne lieber ungewöhnlich“. Ziel der
Saline-Sommerakademie ist es, Kindern und Ju-
gendlichen die technische Welt und ihre naturwis-
senschaftlichen Bezüge handlungsorientiert be-
greifbar zu machen. Workshops und Projekte solen
Impulse geben, wie die Welt zukunftsfähig gestal-
ten gestaltet werden kann. Anmeldeschluss ist der
31. März.
Informationen unter: www.salinemuseum.de

Ausstellung im Ratshof:
Bilder für die Ewigkeit
„Bilder für die Ewigkeit - Petroglyphen im Hoch-
land Armeniens" heißt die Ausstellung, die ab 30.
Januar in der ersten Etage des Ratshofes zu sehen
ist. Gezeigt werden auf 12 Lesetafeln Fotografien
und Texte über jüngste Ausgrabungen und Funde
prähistorischer armenischer Felskunst. Die For-
schungen sind ein Projekt des Landesamtes für
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt,
des Landesmuseums für Vorgeschichte und der
Akademie der Wissenschaften der Republik Ar-
menien.
Die Ausstellung ist Teil einer Werkschau zeitge-
nössischer armenischer Kunst, die in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Kulturdialog Armenien ab
dem 21. Februar in der Moritzburg präsentiert
wird.

Haushalt der Stadt
Halle genehmigt
Die Stadt Halle (Saale) verfügt erstmals seit Jahren
über einen ausgeglichenen, bestätigten Haushalt
gleich zu Jahresbeginn. Der Haushalt der Stadt für
das Jahr 2014 ist vom Landesverwaltungsamt ge-
nehmigt und enthält zwei Nebenbestimmungen:
„Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vor-
gesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von
2.149.400 Euro wird erteilt.“
„Der genehmigungspflichtige Anteil in Höhe von
926.200 Euro des in § 3 der Haushaltssatzung fest-
gesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungser-
mächtigungen wird in vollem Umfang genehmigt,
so dass Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haus-
haltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 9.879.700
Euro eingegangen werden dürfen.“
Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand: „Der ge-
nehmigte Haushalt versetzt uns in die Lage, gleich
zu Jahresbeginn die geplanten Gelder für Vereine
und Freie Träger freizugeben und Fördermittel für
weitere Investitionen abzurufen.“
Die Haushaltsgenehmigung sei mit dem deutlichen
Hinweis des Landes versehen, das bereits vorlie-
gende Strukturkonzept für die Theater, Oper und
Orchester GmbH konsequent umzusetzen, so der
Oberbürgermeister. Die Verhandlungen mit dem
Land laufen bereits.

Kinderstadt öffnet
auf der Peißnitz
Für das Projekt Kinderstadt 2014 „Halle an Salle“ sucht
das Organisationsteam des Thalia-Theaters noch Mit-
streiter. Die Kinderstadt findet in diesem Jahr zum sie-
benten Mal auf der Peißnitz statt. Unter dem Motto
„Handwerk, Kopfwerk – dein Werk!“ steht das Projekt
ganz im Zeichen des „Selbermachens“. Kinder spielen
Stadt – probieren sich in bekannten und unbekannten Be-
rufen, machen sich mit eigenen Geschäftsideen selbstän-
dig, kandidieren als Stadträte und schaffen so eine kleine
Stadt auf der Peißnitzinsel. Bis zur Eröffnung der Kin-
derstadt im Sommer gibt es noch viel Spielraum zurMit-
gestaltung.
Interessenten können sich unter 0345/689 26870 oder
per E-Mail: arnold@kinderstadt-halle.de melden.
Mitmachen können Schulkinder bis Klassenstufe 8.
Mehr Informationen unter: www.kinderstadt-halle.de.

Finanzamt zieht an die „Spitze“
Behörden-Neubau belebt ab 2016 die hallesche Innenstadt

Schau mal! 5500 Besucher kommen zum Tag der offenen Tür in den Ratshof

Eiserne Hochzeit
65 Jahre Ehe feiern am 29.1. Rita und Ger-
hard Pötzsch sowie am 5.2. Gerda und Rolf
Leitzbach.
Diamantene Hochzeit
Ihren 60. Hochzeitstag feiern am 30.1. Ronny und
Horst Scholz, Christel und Horst Wirtky sowie
Verena und Hubert Wittmann, am 1.2. Dorothea
und August Notzon sowie am 6.2. Ingeborg und
Lothar Julius.
Goldene Hochzeit
50 Jahre Ehe feiern am 25.1. Waltraud und Martin
Iseke, Doris und Rainer Knappe, Heidemarie und
Gerd Mehrtens sowie Gerda und Gerhard Wellhö-
fer, am 1.2. Ingrid und Herribert Bauerfeld, Erika
und Bernd Brenn, Christel und Peter Gruschetzki,
Dr. Heike und Siegfried Plaumann sowie Marie-
Luise und Hans-Rainer Schmies, am 6.2. Elfrie-
de und Günter Hemp und am 8.2. Ute und Dr. Die-
ter Schreiber sowie Helga und Günter Steighardt.

Geburtstage
Den 102. Geburtstag feiert am 9.2. Hertha Stein.
101 Jahre alt wird am 30.1. Margarete Kelch.
Ihren 100. Geburtstag feiert am 8.2. Johanna Heyer.
95 Jahre alt werden am 26.1. Elli Baron, am 28.1.
Irmgard Dietrich und Anneliese Kratze, am 9.2. Else
Schmidt, am 10.2. Ursula Wollgandt sowie am 11.2.
Charlotte Haß.

Den 90. Geburtstag feiern am 24.1. Rosemarie Mül-
ler, am 25.1. Ursula Geier und Marta Hörning, am
26.1. Anni Schmidt, Edith Schmidt und Ruth Schö-
nauer, am 27.1. Ursula Apel, Dorothea Klapper-
stück, Irene Meyer, Karl Schneider und Erna Stoye,
am 28.1. Heinz Fingas, Walter Franke und Char-
lotte Haake, am 29.1. Ursula Müller, am 30.1. Fritz
Pistor, am 1.2. Brunhilde Schröder, am 2.2. Horst
Gildenast, Gerhard Graul, Karl Kratzin und Chris-
ta Sprung, am 3.2. Hellmut Bretschneider, Erika
Krieg, Elisabeth Thurm und Edit Weiner, am 4.2.
Willi Holze, Gertrud Kramer, Elisabeth Nagel und
Edith Zuckschwerdt, am 6.2. Anna Koretz und In-
geborg Schumann, am 7.2. Ursula Augustyniok, am
8.2. Margarete Meister, am 9.2. Irene Silberborth
und Margarete Suhle, am 10.2. Hildegard Hertz und
Liesbeth Wätzel sowie am 11.2. Luise Roß.
Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!

Die Stadt gratuliert:
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Fraktion DIE LINKE

Kirchturmpolitik muss aufhören
Dass wir in Halle über die Stadt-
grenzen hinaus denken müssen
und ein kooperatives Verhältnis
zum Umland pflegen wollen, hört
man als Bekenntnis öfter. Umso
erstaunlicher ist es, dass die Stadt-
verwaltung, besonders der für Bil-
dung zuständige Beigeordnete
Kogge, in der Schulentwicklungs-
planung gegenteilig handelt. Ende
des Monats soll im Stadtrat die
mittelfristige Schulentwicklungs-
planung bis zum Jahr 2019 ver-
abschiedet werden. Im Entwurfs-
stadium hat die Stadtverwaltung
leider dem Saalekreis mitgeteilt,
dass seine Schülerinnen und Schü-
ler nicht mehr an den Schulen der
Stadt beschult werden sollen. Das
trifft beispielsweise Kinder aus
Angersdorf und Zscherben. Aus
diesen Orten können die Schü-
lerinnen und Schüler seit Jahren
das Wolff-Gymnasium in Hal-
le Neustadt besuchen. Jetzt sollen
sie den Umweg nach Merseburg
in Kauf nehmen. Das trifft auch
Kinder, die die Gesamtschulen
in Halle besuchen möchten. Die-
ses Wahlrecht sollte ihnen mit der
Entscheidung der Stadtverwaltung
nicht mehr gewährt werden, denn

im Saalekreis gibt es keine Ge-
samtschule. Und das trifft die För-
derschulen mit Ausgleichsklas-
sen sowie die Sprachheilschulen.
Diese Förderschwerpunkte müss-
ten nun im Saalekreis aufgebaut
werden, obwohl es in Halle gut
funktionierende Schulen dieser
Art gibt. Während der Anhörung
im Bildungsausschuss wurde der
Unmut über diese Kirchturmpoli-
tik der Stadtverwaltung von Lehr-
kräften, Schülerinnen und Schü-
lern sowie von den Eltern deutlich.
Und auch bei den Stadträten kam
der Alleingang des Beigeordne-
ten nicht gut an. Sie signalisierten
Änderungsbedarf. In einem frak-
tionsübergreifenden Antrag mach-
ten sie mit klarer Mehrheit deut-
lich, dass wir in Halle weiterhin
Schülerinnen und Schüler aus dem
Saalekreis an den Schulen in Hal-
le aufnehmen möchten. Zudem
bleibt das ausgewogene Schulnetz
in Halle erhalten und es kommt zu
keiner Schulschließung.

Die Stadtverwaltung ist nun zur
Kurskorrektur aufgerufen. Es
sollten so schnell wie möglich
Kooperationsvereinbarungen ab-

geschlossen werden, damit nicht
am Ende sogenannte Sachzwän-
ge und selbstgeschaffene Realitä-
ten vernünftigen Entscheidungen
für die Schülerinnen und Schü-
ler entgegen stehen. Die Stadt-
verwaltung muss dem Saalekreis
signalisieren, dass seine Schü-
lerinnen und Schüler an Halles
Schulen willkommen sind!

Ausführliche Informationen zur
mittelfristigen Schulentwick-
lungsplanung lesen Sie in unserer
Fraktionspublikation (PUNKT auf
dem i), die im Februar erscheint.

SPD-Fraktion

Zum Jahresbeginn 2014

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ein Plädoyer für die Erhaltungssatzung
Vor einigen Monaten versuchte die
Stadtverwaltung im Gesundbrun-
nen-Viertel errichtete PKW-Stell-
plätze in einigen Vorgärten zu be-
anstanden. Die Parkplätze wurden
zuvor teilweise ohne Genehmi-
gung im Bereich der für das Stadt-
viertel geltenden Erhaltungssat-
zung errichtet, was jahrelang nicht
beanstandet wurde. Seither gibt es
eine hitzige Debatte um Sinn oder
Unsinn einer Erhaltungssatzung.
Vorläufiger Höhepunkt ist die An-
kündigung des Oberbürgermeis-
ters, die Satzung aufheben zu wol-
len. In der kommenden Sitzung
soll der Stadtrat entscheiden.

Das Baugesetzbuch sieht das In-
strument der Erhaltungssatzung
vor, um ein Gebiet von herausge-
hobener städtebaulicher Quali-
tät vor nachteiligen Veränderun-
gen zu schützen. Die „Gartenstadt
Gesundbrunnen“ ist eine solche
Wohnsiedlung, die Aufmerksam-
keit und Schutz verdient. Als Ar-
beiterwohnsiedlung in den Jahren
1926 bis 1931 errichtet, besticht sie
durch ihre ausgewogene Mischung
von vorwiegend 2- bis 3-geschos-
siger Bebauung und großzügigen
Grünbereichen, ergänzt von Schu-

len und Gemeinbedarfseinrich-
tungen. Der Blick auf ein Luftbild
verdeutlicht eindrucksvoll die At-
traktivität der Siedlung, die au-
ßergewöhnlich grün und städte-
baulich ausgewogen ist. In ihrer
Ausprägung und sozialen Funk-
tion ist die Gesundbrunnen-Sied-
lung ein herausragendes Beispiel
des Neuen Bauens in der Weima-
rer Republik.

Die vom Stadtrat 2004 verabschie-
dete Erhaltungssatzung zielt in ih-
rer Begründung auf eben diesen zu
erhaltenden Charakter der Wohn-
siedlung ab. Erhebliche Modifi-
kationen der Gebäudeformen, das
Errichten ortsbilduntypischer Ge-
bäude oder eine Verdichtung der
Bebauung und der genehmigungs-
freie Abbruch einzelner Häuser
sollen verhindert werden. Bauli-
che Veränderungen stehen unter
einem Genehmigungsvorbehalt.
Einher geht die Satzung daher mit
Einschränkungen der (Bau-) Frei-
heit für die Eigentümer und Ei-
gentümerinnen der Grundstücke.
Dem individuellen Gestaltungs-
willen sind Grenzen gesetzt, auch
bei Entscheidungen zur Errichtung
von Parkplatzflächen im Gebiet.

Unsere Fraktion wird sich weiter-
hin für den Erhalt des bisherigen
Erscheinungsbildes des Gebie-
tes und damit für die Beibehal-
tung und Modifizierung der Er-
haltungssatzung stark machen. In
der Diskussion muss die schützen-
de Wirkung der Satzung wieder in
den Vordergrund rücken. Gleich-
wohl ist eine rechtliche Lösung für
die errichteten Parkplätze notwen-
dig und möglich – auch ohne die
Aufhebung der Satzung! Die un-
terschiedliche Größe der Vorgär-
ten lässt eine differenzierte Hand-
habung zu.

Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM

Einigkeit beim Schulentwicklungsplan
In durchaus seltener Einmütig-
keit wurde durch den Bildungs-
ausschuss der Schulentwicklungs-
plan verabschiedet. Dem gingen
zwei Lesungen voraus, für wel-
che sich die sehr späte Information
und Einbeziehung der betroffenen
Schulen und des Stadtelternrates
durch die Stadtverwaltung als hin-
derlich erwies. In dadurch anfangs
sehr emotional geführten Diskus-
sionen fand man aber schnell zu
einer sachlich konstruktiven Zu-
sammenarbeit, zu der auch das
Auftreten des Direktors des Lan-
desschulamtes, Torsten Klieme,
beitrug. Schon nach der ersten Le-
sung nahm die Stadtverwaltung
viele Hinweise der Ausschussmit-
glieder an und veränderte entspre-
chend ihre Vorlage.
In der weiteren Aussprache gelang
es zunehmend die anstehenden
Probleme aus dem Blickwinkel
der Betroffenen wahrzunehmen.
Im gemeinsamen Änderungsan-
trag der Fraktionen der CDU, DIE
LINKE und MitBÜRGER für Hal-
le – NEUES FORUM wurde vor
allem der Willen dokumentiert,
auch zukünftig weiterhin mit dem
Saalekreis kooperieren zu wol-

len. Es wurde das vorrangige Ziel
formuliert, Lösungen zum Woh-
le der Schüler und deren Familien
zu finden und auch wirtschaftlich
sinnvolle Wege zu gehen sowie
entsprechend langfristige, verläss-
liche Vereinbarungen anzustreben.
Es bleibt zu hoffen, dass auch der
Stadtrat der so veränderten mit-
telfristigen Schulentwicklungspla-
nung für 2014/15 bis 2018/19 zu-
stimmt.
Die Verwirklichung der darin ge-
nannten Vorhaben, insbesondere
die Schaffung der neuen Schulen,
erfordert auch einen beträchtlichen
finanziellen Aufwand, der ohne
Fördermittel des Landes durch
die Stadt allein nicht zu bewälti-
gen ist. Es bedarf einer langfristi-
gen Vorbereitung der entsprechen-
den Fördermittelanträge, bei der
von Anfang an die Schulen und de-
ren Mitwirkungsgremien unmit-
telbar einbezogen werden sollten.
Das ist eine unabdingbare Vorr-
aussetzung, damit neben der ener-
getischen- und brandschutztechni-
schen Ertüchtigung der Gebäude
auch die notwendigen räumlichen
und materiellen Vorraussetzun-
gen für einen modernen Unterricht

und die in aller Munde geführte In-
klusion verbessert werden können.
Nach wie vor sehen wir große Po-
tenzen in der fraktionsübergreifen-
den Gestaltung einer kommunalen
Bildungslandschaft und als nicht
zu unterschätzenden Standortfak-
tor für unsere Stadt. Der Verlauf
der Beratungen zum Schulentwick-
lungsplan und die Zusage der Ver-
waltung, künftig ihren Informa-
tions- und Einbeziehungspflichten
termingemäßer nachkommen zu
wollen, stimmen uns optimistisch.

CDU-Fraktion

Schulentwicklungsplanung für (H)alle

FDP-Fraktion

Studentische Zwangsbeglückung
Nachdem im Landtag von Sachsen-
Anhalt auch mit den Stimmen hal-
lescher Landtagsabgeordneter von
CDU und SPD der Haushalt für
2014 beschlossen wurde, kommt
auf die hallesche Kultur eine Kür-
zung von 2,9 Millionen Euro zu.
Die Differenz kann die Stadt Hal-
le als Träger der Theater, Oper und
Orchester GmbH nicht überneh-
men. Schmerzhafte Kürzungen sind
die Folge. Das kulturelle Angebot
wird quantitativ wie qualitativ deut-
lich schlechter werden. Aus einem
A-Orchester soll ein B-Orchester
werden. Die Anzahl der Veranstal-
tungen muss reduziert werden. Die
FDP-Stadtratsfraktion hat dies be-
reits deutlich kritisiert.
Die Verantwortlichen im Land, so-
wohl in der Regierung als auch im
Landtag machen es sich zu leicht.
Sie verzichten auf die aufwendige
Detailarbeit. Die Bereitschaft der
Kulturschaffenden zum Dialog war
und ist da. Den Schaden haben die
Einwohner Sachsen-Anhalts, insbe-
sondere die Hallenser.
Nun kommt die Mitbürger-Fraktion
im halleschen Stadtrat, auf die Idee
einer weiteren Einnahmequelle.
Der Eintritt für Studenten zu kul-
turellen Veranstaltungen soll billi-

ger werden. Hört sich doch gut an.
Da leider die Kosten nicht eben-
so sinken, muss jemand gefunden
werden, der diese übernimmt. Wer
könnte da wohl infrage kommen?
Wie wäre es mit den Studenten?
Im Antrag dieser Fraktion steht das
Wort „Pflicht-Pauschalbetrag“. Die
Studenten werden nicht gefragt. Sie
können nicht wählen, ob sie zusam-
men mit ihren Semesterbeiträgen
einen Zusatzbetrag für dann billi-
gere Eintrittskarten zahlen möch-
ten. Nach den Vorstellungen der
Antragsteller müssen die Studen-
ten zahlen, unabhängig davon ob
sie das damit verbundene Angebot
überhaupt nutzen wollen. In Göttin-
gen, das als strahlendes Vorbild he-
rangezogen wird, darf sich die Kul-
tureinrichtung aussuchen welche
Vergünstigungen im Gegenzug ge-
währt werden.
Trotz die Behauptung der Antrag-
steller, den Studenten etwas Gu-
tes zu tun bleibt es eine plumpe
Zwangsabgabe für eine Kulturland-
schaft, die durch die Entscheidun-
gen der CDU-SPD-Landesregierung
und ihrer Mehrheit willfähriger Ab-
geordneter im Landtag in finanzielle
Schieflage bis hin zur Insolvenz zu
geraten droht.

Das Land Sachsen-Anhalt hat we-
der Erdöl noch seltene Erden.
Sachsen-Anhalts Vermögen sind
seine Menschen. Umso wichtiger
ist ein Bekenntnis des Landes zu
einer Hochschul- und Kulturland-
schaft, die Menschen nach Sach-
sen-Anhalt lockt und zum Hier-
bleiben ermuntert. Die hallesche
Studiengebühr heißt bald „Kultur-
ticket“. So kann man auch Studen-
ten vertreiben.
Die FDP-Stadtratsfraktion kämpft
für die Freiheit, für souveräne Ent-
scheidungen der Studenten, gegen
bedarfsunabhängige Zwangsab-
gaben von Bürgern als Ersatz für
eine verantwortungslose Landes-
regierung.

Bei der diesjährigen Schulent-
wicklungsplanung gab es, wie im-
mer, auch strittige Punkte in der
Vorlage der Verwaltung.
Da ging es um die Fusion zweier
Grundschulen im Süden der Stadt
und um die Zusammenlegung ei-
ner Grund- und einer Sekundar-
schule in einem Gebäude in Hal-
le-Neustadt. Diese Vorschläge
stießen nicht nur bei den betrof-
fenen Eltern und Schülern, son-
dern auch bei den Stadträten auf
wenig Zustimmung. Die Protes-
te wurden im Bildungsausschuss
so kreativ wie engagiert vorgetra-
gen, in Form von Plakaten der El-
tern, gemalten und geschriebenen
Stellungnahmen der Kinder und
im Singen eines Weihnachtslie-
des. Dieser Art des Umgangs zol-
len wir Respekt.
Die Verwaltung besserte nach; die
Fusionen finden nicht statt.
Als strittig verblieben dann in Run-
de 2 noch die Zusammenlegung von
zwei Förderschulen für Ausgleichs-
klassen und zwei Förderschulen
für Lernbehinderung; letztere am
Standort der Grundschule Borchert,
welche dafür mit der Grundschule
Zollrain fusionieren sollte.

Dies gefährdete aber die kontinu-
ierliche Arbeit der beiden Schu-
len für Ausgleichsklassen, und die
beiden Förderschulen für Lernbe-
hinderungen wären aus ihren al-
ten, maroden Gebäuden in ein
nicht viel besseres umgezogen.
Wie aber kam es zu diesen Pla-
nungen? Der entscheidende Punkt
hierfür waren Überlegungen der
Verwaltung, dass ab dem kom-
menden Schuljahr Schüler des
Saalekreises keine weiterführen-
den Schulen in Halle mehr besu-
chen sollten.
Es wären hiervon überwiegend
Schüler des Christian Wolff-Gym-
nasiums in Halle-Neustadt und
Schüler der Förderschulen Korczak
und Salzmann betroffen gewesen.
Der Ausschluss von Schülern aus
dem Saalekreis widerspricht aus
unserer Sicht aber allem, was in
letzter Zeit Richtiges über die in-
terkommunale Zusammenarbeit in
Richtung Leipzig und in Richtung
Saalekreis geäußert wurde, gerade
auch seitens der Verwaltung. Auch
diese Pläne sind jetzt vom Tisch.
Zur Ehrenrettung der Verwaltung
muss man aber auch das wesent-
liche Argument, die Kosten, be-

trachten. Für jeden Schüler ei-
nes anderen Kreises bekommt die
Stadt zwar einen Gastschulbeitrag,
aber
1. deckt dieser nur ca. 25 % der
anfallenden Kosten, weil dessen
Berechnung noch aus dem Jahr
1994 stammt, und
2. gibt es bisher keine gesetzliche
Grundlage, einen höheren, kosten-
deckenden Beitrag zu verlangen.
Hier ist das Land gefordert, aber
gleichzeitig auch alle Entschei-
dungsträger in der Stadt und im
Saalekreis, sich im Interesse der
betroffenen Schüler zu einigen und
eine Kooperationsvereinbarung
zu schließen, welche die Regulari-
en einer gemeinsamen Beschulung
fair und angemessen regelt.

Kontakt

DIE LINKE. Fraktion im Stadtrat
Fraktionsvorsitzender:
Dr. Bodo Meerheim, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 342–345,
Telefon: (0345) 221 3056,
Telefax: (0345) 221 3060,
E-Mail: die-linke-fraktion@halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di 10–17 Uhr
Mi, Do: 10–15 Uhr
Fr: 10–14 Uhr

Kontakt

Fraktion MitBÜRGER für Halle –
NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender:
TomWolter
V.i.S.d.P.: Dietrich Strech
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 337, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3071,
Telefax: (0345) 221 3073,
E-Mail: fraktion.mitbuergerfuerhalle.
neuesforum@halle.de
Web: www. fraktion-mitbuergerfuer-
halle-neuesforum.de
Sprechzeiten:Mo–Do: 10–17 Uhr

Kontakt

CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Bernhard Bönisch V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Schmeerstraße 1, 06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3054,
Telefax: (0345) 221 3064
E-Mail: cdu.fraktion@halle.de
Web: www.cdu-fraktion-halle.de

Kontakt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Fraktionsvorsitzende:
Dr. Inés Brock
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2, Zimmer 109,
06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3057,
Telefax: (0345) 221 3068
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Web: www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di, Do: 10–17 Uhr
Mi, Fr: 10–14 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Kontakt

FDP-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Gerry Kley, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 115
06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3059,
Telefax: (0345) 221 3070
E-Mail: fdp.fraktion@halle.de
Web: www.fdp-fraktion-halle.de

Liebe Hallenserinnen und
Hallenser,

die Mitglieder der SPD-Frakti-
on wünschen Ihnen allen ein gu-
tes und gesundes Jahr 2014. Der
Stadtrat wird in der Mitte dieses
Jahres neu gewählt. Wir stellen
uns gern Ihrer Entscheidung. Die
SPD-Fraktion hat in den vergan-
genen fünf Jahren stetig für das
Wohl unserer Stadt gearbeitet.
Wir haben dabei Verantwortung
auch da nicht gescheut, wo unan-
genehme Entscheidungen zu tref-
fen waren.
Die Stadt kämpft weiterhin um
die Rückgewinnung ihrer finan-
ziellen Handlungsfähigkeit. Auch
für 2014 gilt: Dies können wir
nur schaffen, wenn Einnahmen
der Stadt sich verbessern. Dabei
erwarten wir vom Bund, dass die
Städte und Gemeinden mit den
wachsenden Kosten für Aufga-
ben im Sozialbereich nicht länger
allein gelassen werden und vom
Land einen fairen Ausgleich zwi-
schen Stadt und Umland bei der
Finanzierung der Aufgaben, die
Halle als Oberzentrum der Re-
gion bewältigt. Die Bewahrung

des kulturellen Reichtums un-
serer Stadt als prägender Faktor
für das Image der gesamten Re-
gion und wichtiges Angebot für
die Bürgerinnen und Bürger stellt
eine solche Aufgabe dar.
Ein Vierteljahrhundert nach der
friedlichen Revolution ist für
Halle und in Halle viel erreicht.
Von der Diva in Grau kann kei-
ne Rede mehr sein. Halle ist als
Bildungs-und Wissenschaftsstadt
auf einem guten Weg. Gleichzei-
tig müssen wir aber feststellen,
dass die sozialen Unterschiede
zunehmen.
Wir wollen den sozialen Zusam-
menhalt in der Stadt erhalten.
Eine soziale Stadt anzustreben,
bedeutet nicht nur, Benachteilig-
ten zu helfen oder soziale Leis-
tungen auszureichen. Dazu ge-
hört, die soziale Entmischung in
Wohngebieten, Schulen und Kin-
dertagesstätten zu verhindern.
Dazu zählt auch, ein Klima des
Miteinanders zu schaffen. Es
geht darum, ob Kinder auch dann
willkommen sind, wenn sie Lärm
machen, ob Toleranz nicht nur
besprochen, sondern auch gelebt
wird, ob wir uns die Zeit nehmen,

den Älteren vorzulassen, auch
wenn er langsam geht, ob wir
Einwohnerinnen und Einwohner
aus anderen Kulturkreisen ak-
zeptieren und integrieren, ob die
Gemeinde sich auch als Gemein-
schaft versteht. All das kann man
nicht beschließen. Man muss dar-
an arbeiten. Das sind für uns kei-
ne Sonntagsziele, sondern Ar-
beitsaufgaben. Dafür bitten wir
auch in diesen Jahr um Ihre Hin-
weise und Anregungen, Ihre Kri-
tik und Ihr Mitwirken.

Kontakt

SPD-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Johannes Krause
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 316,
06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 30 51,
Telefax: (0345) 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
Web:www.spd-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo–Do: 9–12 Uhr, 13–16 Uhr,
Fr: 9–12 Uhr,
sowie nach telefonischer Vereinbarung
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Beschlussübersicht der Sitzung des Stadtrates vom 18. Dezember 2013
Öffentliche Beschlüsse

zu 6.1 Haushaltssatzung und Haushalts-
planung für das Haushaltsjahr 2014 sowie
Beteiligungsbericht über das Jahr 2012,
Vorlage: V/2013/12027
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssat-
zung 2014 mit dem Haushaltsplan 2014.

2. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungs-
bericht 2012 zur Kenntnis.

zu 6.2 Brandschutzbedarfsplan,
Vorlage: V/2012/10626
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt die unter Kapitel
8.3 des anliegenden Brandschutzbedarfs-
plans aufgeführtenMaßnahmen.DieUm-
setzung der einzelnen Maßnahmen er-
folgt nach Maßgabe des Haushaltsplanes
und Beschlussfassung des Stadtrates.

2. Zur Gewährleistung des abwehrenden
Brandschutzes und der Hilfeleistung ist
die Errichtung einer weiteren Außen-
wache der Berufsfeuerwehr notwendig.
Ziel ist die Umsetzung des zu realisie-
renden Schutzziels im nördlichen und
nordöstlichen Stadtgebiet sowie im In-
dustriegebiet Star Park Halle A 14.

3. DerStadtrat beschließt folgendesSchutzziel:
- 9Einsatzkräfte treffen in derRegel undun-
ter gewöhnlichen Bedingungen innerhalb
von 12 Minuten nach der Alarmierung an
jeder Einsatzstelle ein, die über öffentliche
Verkehrsflächen zu erreichen ist.

- Nach weiteren 5 Minuten sollen 6 wei-
tere Einsatzkräfte an der Einsatzstelle
eintreffen.

- Bei mindestens 80 % der hilfsfrist-
pflichtigen Einsätze sollen in jedem
Stadtteil/Stadtviertel die Zielgröße
Hilfsfrist und die Zielgröße Funktions-
stärke eingehalten werden.

zu 6.4 Stellungnahme der Stadtver-
waltung Halle (Saale) zur überörtli-
chen Prüfung der Stadt Halle (Saale)
durch den Landesrechnungshof mit dem
Schwerpunkt "Ausgewählte Maßnah-
men der Jugendhilfe und der sonstigen
Jugendarbeit"-Prüfbericht des Landes-
rechnungshofes vom 11.März 2013,
Vorlage: V/2013/11937
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Stellungnah-
me der Stadtverwaltung Halle (Saale) zum
Prüfbericht des Landesrechnungshofes.

zu 6.5 Verteilung der Regionalisierungs-
mittel des Landes Sachsen-Anhalt gemäß
§ 8 ÖPNV – Gesetz des Landes Sachsen-
Anhalt für die HAVAG für das Jahr 2014,
die Mittel für den Ausgleich verbundbe-
dingter Belastungen und die Verteilung

der Mittel nach § 9 ÖPNV-,
Vorlage: V/2013/11879
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Die Verwendung der Mittel des Lan-
des Sachsen-Anhalt gemäß §8 und § 9
des ÖPNV-Gesetzes des Landes und die
Höhe des Ausgleiches verbundbedingter
Belastungen an den Mitteldeutschen Ver-
kehrsverbund werden beschlossen.

zu 6.6 Bebauungsplan Nr. 73 " Wohnge-
biet Bennstedter Straße/Granau" - Auf-
stellungsbeschluss,
Vorlage: V/2013/11802
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt, den Be-
bauungsplan Nr. 73 „Wohngebiet
Bennstedter Straße/Granau“ gemäß § 2
Abs. 1 BauGB aufzustellen.

2. Der Geltungsbereich umfasst das in
der Anlage 1 gekennzeichnete Gebiet.

zu 6.7 Bebauungsplan Nr. 70.3 „Büsch-
dorf Nord-Ost II, Am Diemitzer Graben
" - Beschluss zur öffentlichen Auslegung,
Vorlage: V/2013/12012
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt folgende Ver-
fahrensänderung zum Aufstellungsbe-
schluss des Bebauungsplan Nr. 70 De-
litzscher Straße/ An der Reide. Für den
nachfolgenden beschriebenen Teilbe-
reich des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans Nr. 70 wird das Verfah-
ren als Bebauungsplan Nr. 70.3 mit der
Bezeichnung „Büschdorf Nord-Ost II,
Am Diemitzer Graben“ weitergeführt.

2. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 70.3 umfasst das in der Anla-
ge 1 gekennzeichnete Gebiet.

3. Der Stadtrat bestätigt den Entwurf des Be-
bauungsplans Nr. 70.3 „Büschdorf Nord-
Ost II, Am Diemitzer Graben“ in der Fas-
sungvom25.10.2013 sowiedieBegründung
zumEntwurf in gleicher Fassung.

4. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr.
70.3 „Büschdorf Nord-Ost II, Am Die-
mitzer Graben“ in der Fassung vom
25.10.2013 sowie die Begründung zum
Entwurf in gleicher Fassung, sind öf-
fentlich auszulegen.

zu 6.8 Spielflächenkonzeption Halle
(Saale) 2013, Vorlage: V/2012/11313
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt die Spiel-
flächenkonzeption Halle (Saale) als
Handlungsgrundlage zur Entwicklung
eines bedarfsgerechten Spielflächenan-
gebotes im Stadtgebiet.

2. Die Spielflächenkonzeption soll nach
5 Jahren mit der Zielgröße einer Net-

tospielfläche von durchschnittlich 6 m²
pro Kind fortgeschrieben werden.

3. Die Handlungsvorschläge werden auf
Grundlage der getroffenen Prioritäten-
setzung und im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel schrittweise um-
gesetzt. Der Oberbürgermeister wird
beauftragt, die Höhe der anzumelden-
den Haushaltsmittel

• für die bauliche Unterhaltung und Pfle-
ge der Spielplätze am Unterhaltungs-
kostenbedarf und

• für die Grunderneuerung, den Neubau
und die Erweiterung von Spielplätzen am
Investitionskostenbedarf auszurichten.
Die Investitionskosten der Einzelprojek-
te einschließlich des ggf. erforderlichen
Grunderwerbs werden jährlich im Haus-
haltsplan verankert. Da ein Teil der ge-
planten Spielplatzflächen außerhalb von
Fördergebieten liegt, sind auch Investiti-
onen nur mit städtischen Eigenmitteln in
den Haushalt einzustellen.

4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt,
konkret folgende in der Spielflächen-
konzeption benannten Maßnahmen
mit „sehr hoher Priorität“ im Bereich
Grunderneuerung, Neubau und Erwei-
terung von Spielplätzen in den Entwurf
des dem Haushalt 2015 beizufügen-
den fortgeschriebenen Investitionspro-
grammes aufzunehmen:

• Spielplatz Schülershof
• Spielplatz Nietleben/Heidesee
• Neubau Spielplatz Giebichensteinviertel
• Spielraum Paulusviertel –
Umfeld Dürer-Schule

• Spielraum Glaucha – Spielachse Steg
(vorgesehener Planungsbeginn 2015 in
Abhängigkeit von Zusage Fördermittel)

zu 6.9 Mitgliedschaft der Stadt Halle
(Saale) im Klima-Bündnis Alianza del
Clima / Climate Alliance e. V.,
Vorlage: V/2013/12229
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Aussetzung
des Stadtratsbeschlusses vom 10.07.2013,
für die Kündigung der Mitgliedschaft im
Klima-Bündnis Alianza del Clima/Cli-
mate Alliance e. V. bis 2015.

zu 6.11 1.Änderung zur Entgeltordnung
der Volkshochschule Adolf Reichwein
der Stadt Halle (Saale),
Vorlage: V/2013/12128
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die in der Anla-
ge 1 aufgeführte 1. Änderung zur Ent-
geltordnung der Volkshochschule Adolf
Reichwein der Stadt Halle (Saale).

zu 6.12 1. Änderung der Satzung der
Volkshochschule Adolf Reichwein der
Stadt Halle (Saale),
Vorlage: V/2013/12129

Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage
1 aufgeführte 1. Änderung der Satzung
der Volkshochschule Adolf Reichwein
der Stadt Halle (Saale).
zu 6.13 Erste Änderung des Zweiten
Grundsatz- und Baubeschluss zur Brand-
schutzgrundsicherung an Schulen (Vor-
lage: V/2012/10587),
Vorlage: V/2013/11649
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt für das Johann-
Gottfried-Herder-Gymnasium zusätz-
lich zur Brandschutzgrundsicherung
und Kellertrockenlegung die IT-Ver-
netzung des gesamten Schulhauses.

zu 6.16 Jahresabschluss 2012 des EB
ZGM, Vorlage: V/2013/11944
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
1. Der Jahresabschluss für den EigenBe-
trieb Zentrales GebäudeManagement
Halle (Saale) für das Wirtschaftsjahr
2012 wird wie folgt festgestellt:
Jahresgewinn: 9.349,19 €
Bilanzsumme: 28.995.264,43 €.

2. Dem Betriebsleiter des EigenBetrieb
Zentrales GebäudeManagement Hal-
le (Saale) wird für das Wirtschaftsjahr
2012 gemäß § 18 (4) Satz 2 Nr. 3 Ei-
genBG LSA Entlastung erteilt.

3. Der Jahresgewinn in Höhe von 9.349,19 €
wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

zu 6.19 Erste Änderungssatzung zur
Satzung über die Erhebung von Kosten-
beiträgen für die Benutzung der Kin-
dertageseinrichtungen in der Stadt Halle
(Saale), Vorlage: V/2013/12328
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Erste Ände-
rungssatzung zur Satzung über die Er-
hebung von Kostenbeiträgen für die Be-
nutzung der Kindertageseinrichtungen in
der Stadt Halle (Saale).

zu 7.4 Antrag der FDP-Stadtratsfrak-
tion Halle (Saale) zum IHK-Handelsatlas,
Vorlage: V/2013/12113
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Die Stadtverwaltung wertet bis zum
18.12.2013 den Handelsatlas der Indus-
trie- und Handelskammer Halle -Des-
sau aus und erläutert im Ausschuss für
Wissenschafts- und Wirtschaftsförde-
rung sowie Beschäftigung die Schluss-
folgerungen aus Sicht der Stadt Halle
(Saale), insbesondere die geplanten Ge-
genmaßnahmen in Bezug auf den hohen
Leerstand, die unterdurchschnittliche

Kaufkraft, schlechte Erreichbarkeit der
Innenstadt und ungenügende Parkmög-
lichkeiten.

zu 7.5 Antrag der Fraktion MitBÜR-
GER für Halle – NEUES FORUM zur
Einführung eines Kulturtickets für Stu-
dierende, Vorlage: V/2013/11839
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat beauftragt die Stadtver-
waltung, einen Vorschlag zur Einfüh-
rung eines Kulturtickets für Studieren-
de schnellstmöglich vorzulegen. Dazu
sollen Verhandlungen mit dem Studie-
rendenrat der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg aufgenommen werden.
Über einen Zwischenstand zu den Ver-
handlungen wird der Stadtrat nächstmög-
lich informiert.

zu 7.6 Antrag der Fraktion MitBÜR-
GER für Halle - NEUES FORUM zur
Einführung von Bildschirmen mit Kul-
turwerbung der Stadt,
Vorlage: V/2013/12102
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt,
in Wartebereichen der Verwaltung (z.B.
Einwohnermeldeamt, Bürgerbüro, Stadt-
bibliothek) Monitore aufzustellen, auf de-
nen Kulturwerbung für Veranstaltungen
öffentlicher Einrichtungen der Stadt prä-
sentiert wird.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Mo-
dalitäten der Einführung zu prüfen.

zu 8.12 Dringlichkeitsantrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Umbesetzung eines Mitgliedes der Frak-
tion im Hauptausschuss,
Vorlage: V/2013/12351
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Herr Stadtrat Dietmar Weihrich scheidet
aus dem Ausschuss für Personal- und all-
gemeine Angelegenheiten einschließlich
Funktional-, Verwaltungs- und Struktur-
reform (Hauptausschuss) aus.
Der Stadtrat entsendet Frau Dr. Inés Brock
als Mitglied in den Ausschuss für Perso-
nal- und allgemeine Angelegenheiten ein-
schließlich Funktional-, Verwaltungs- und
Strukturreform (Hauptausschuss).

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung des
Stadtrates am 27.11.2013 gefassten Beschlüsse
Nicht Öffentliche Beschlüsse

4.1 Bestellung des Wirtschaftsprüfers
für die Jahresabschlussprüfung 2013
der Berufsförderungswerk Halle (Saale)
gGmbH, Vorlage: V/2013/12053
Abstimmung:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) ge-
nehmigt folgende Beschlussfassung des
gesetzlichen Vertreters der Gesellschaf-
terin Stadt Halle (Saale) in der Gesell-
schafterversammlung der Berufsförde-
rungswerk Halle (Saale) gGmbH vom
04.07.2013:
Beschlusstext:
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rö-
del & Partner wird mit der Prüfung des
Jahresabschlusses der Berufsförderungs-
werk Halle (Saale) gGmbH für das Jahr
2013 beauftragt.

4.2 Belastung eines Erbbaurechtes mit
Grundschulden, Vorlage: V/2013/12080
Abstimmung:
mehrheitlich zugestimmt
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt, die Stadtverwal-
tung gemäß Beschlussvorlage zu ermäch-
tigen, der Belastung des Erbbaurechtes für
das Grundstück Hans-Dittmar-Str. 9 (Ge-
markung Trotha, Flur 30, Flurstück 55)
durch die Bestellung von Grundschulden
in Höhe von 2.500.000,00 € zzgl. Zinsen
und Nebenleistungen zugunsten eines der
deutschen Bankenaufsicht unterliegenden
Kreditinstitutes zuzustimmen.

zu 5.1 Antrag der FDP-Fraktion, der
SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion
Halle (Saale) auf Einleitung eines Diszi-
plinarverfahrens gegen den Oberbürger-
meister, Vorlage: V/2013/11995
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich zugestimmt
Beschluss:
Der Stadtrat leitet gegen den Oberbürger-
meister ein Disziplinarverfahren ein.

In folgenden Punkten ist der Verdacht ei-
nes Dienstvergehens zu prüfen:
1. Einstellung von Personal zu arbeitsver-
traglichen Bedingungen, die den TVöD
verletzen,

2. Reaktivierung eines Beamten,
3. Abgabe eidesstattlicher Erklärungen in
Verfahren gegen die Stadt,

4. Ausbleibende Neubesetzung von Amts-
leiterstellen,

5. Übermittlung eines falschen Stellen-
plans 2013 an das LVwA,

6. Deichbau am Gimritzer Damm,
7. Missachtung der Gemeindeordnung
des Landes Sachsen-Anhalt in mehre-
ren Fällen,

8. Verweigerung der Akteneinsicht,
9. Behinderung der Stadtratsarbeit.

Der Stadtrat als Dienstvorgesetzter ist zur
Führung eines Disziplinarverfahrens be-
rufen. Zur Beurteilung der Sachverhal-
te und zur Vertretung des Stadtrates im
Disziplinarverfahren wird ein noch zu be-
nennender Rechtsbeistand eingesetzt.
Die Kommunalaufsichtsbehörde ist durch
die Stadtverwaltung zu benachrichtigen.

Das nächste

A M T S B L A T T
der Stadt Halle (Saale)

erscheint

am 12. Februar 2014.

www.halle.de

Ihre Aufgaben:

• Vorbereiten, Führen und Auswerten von Personalgesprächen
• Aufgaben des Personalcontrolling
• Erstellen von aussagekräftigen Personalstatistiken
• Sicherheit in der Formulierung von Arbeitszeugnissen und personalrelevanten Schriftstücken
• Enge Zusammenarbeit mit den berufsbildenden Schulen
• Sichere Kenntnisse, Umsetzung und Optimierung von HR Instrumenten und Prozessen
• Bearbeitung arbeitsrechtlicher Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Rechtsamt der

Stadt Halle (Saale)
• Personalrekruiting
• Zusammenarbeit u.a. mit dem Integrationsamt, Arbeitsamt und verschiedenen Fachbereichen

der Stadt Halle (Saale)
• Einstellung und Eingruppierung von Mitarbeitern unter rechtlichen Voraussetzungen

Anforderungen:

• Ausbildung im Personalbereich (Verwaltungsfachangestellte)
• Kaufmännische Ausbildung oder Studiummit Schwerpunkt Personal
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich
• Gewissenhafte, selbstständige Arbeitsweise
• Gutes Zahlenverständnis, sowie gute analytische Fähigkeiten
• Fundierte Kenntnisse im Arbeitsrecht, im TVöD und weitere rechtliche Grundlagen im Personalbereich
• Sehr gute SAP (HR) – und MS-Office Kenntnisse

Die Vergütung erfolgt nach TVöD. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, sondern nach
Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet bzw. können innerhalb von 14 Tagen abgeholt werden.
AufWunsch des Bewerbers werden die Bewerbungsunterlagen zurückgesandt, wenn ein frankierter
Freiumschlag beigefügt ist.

Habenwir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, bis zum 15.02.2014, die wir gerne auch per E-mail oder auf dem
Postweg entgegennehmen.

Bewerbungsunterlagen an:

Eigenbetrieb Kindertagesstätten
Personalmanagement
z.H. Frau Sikorski
Am Stadion 5
06122 Halle/Saale

E-Mail: sandra.sikorski@halle.de
Tel.: 0345 - 221 2220

Der Eigenbetrieb Kita d
er Stadt Halle (Saale)

sucht zur Verstärkung s
eines Teams zum nächstmöglichen Zeitp

unkt

eine Mitarbeiterin ode
r einen Mitarbeiter

für das Personalman
agement

Die unmittelbare Verantwortung für die rund 5500 städtischen

Kindertagesstättenplä
tze in Halle (Saale) träg

t seit dem 1. Januar 2006 der

Eigenbetrieb Kindertag
esstätten. Rund 730 B

eschäftigte kümmern
sich in

45 Einrichtungen um die Betreuung von Kind
ern.

www.kitas-halle.de
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Tagesordnung der 51. Sitzung des Stadtrates am 29. Januar 2014
+ + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Am Mittwoch, dem 29.01.2014, 14 Uhr,
findet im Stadthaus, Festsaal, Marktplatz
2, 06108 Halle (Saale), die 51. öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates
statt.

Einwohnerfragestunde

Zugelassen sind vorrangig Fragen, die
die Tagesordnung betreffen und Fragen
von kommunalem Interesse. Die Einwoh-
nerfragestunde findet außerhalb der Ta-
gesordnung der Stadtratssitzung statt und
beginnt 14:00 Uhr. Sie dauert längstens
eine Stunde. Mit der Tagesordnung wird
früher begonnen, falls der Zeitraum ei-
ner Stunde nicht ausgeschöpft wird. Die
Einwohner werden gebeten, ihre Frage-
stellung unter Angabe des Namens und
der Anschrift zu Beginn und während
der Einwohnerfragestunde beim Vorsit-
zenden des Stadtrates einzureichen. Das
Team Ratsangelegenheiten hält zu die-
sem Zweck Formulare bereit.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

Einwohnerfragestunde
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung
3 Genehmigung der Niederschrift vom

27.11.2013 und 18.12.2013
4 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse vom
18.12.2013

5 Bericht des Oberbürgermeisters
6 Beschlussvorlagen
6.1 Entlastung der Mitglieder des Ver-

waltungsrates der Saalesparkasse für
das Jahr 2012, Vorlage: V/2013/11968

6.2 Public Corporate Governance Kodex
der Stadt Halle (Saale),
Vorlage: V/2013/12089

6.3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 156 „ Zentrum Büschdorf“ - Ab-
wägungsbeschluss,
Vorlage: V/2013/11881

6.4 Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 156 „ Zentrum Büschdorf“ - Sat-
zungsbeschluss,
Vorlage: V/2013/11882

6.5 Bebauungsplan Nr. 105 "Garten-
stadt Nietleben", 1. Änderung- Abwä-
gungsbeschluss,
Vorlage: V/2013/11942

6.6 Bebauungsplan Nr. 105 "Gartenstadt
Nietleben", 1. Änderung - Satzungs-
beschluss, Vorlage: V/2013/11943

6.7 Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 24
„Erweiterung der Justizvollzugsan-
stalt Halle, Dessauer Straße“,
Vorlage: V/2013/12079

6.8 Bebauungsplan Nr. 164 „Justizvoll-
zugsanstalt Halle, Dessauer Straße“ -
Aufstellungsbeschluss,
Vorlage: V/2013/12087

6.9 Bebauungsplan Nr. 59.1 Klinikum
Kröllwitz, 2. Änderung - Aufstel-
lungsbeschluss,
Vorlage: V/2013/12121

6.10 Aufhebung der Erhaltungssatzung
Nr. 55 Gartenstadt Gesundbrunnen,
Vorlage: V/2013/12228

6.10.1 Änderungsantrag der SPD-Stadt-
ratsfraktion Halle (Saale) zur Be-
schlussvorlage Aufhebung der Er-
haltungssatzung Nr. 55 Gartenstadt
Gesundbrunnen,
Vorlage: V/2013/12368

6.11 Beantragung von Städtebauförder-
mitteln für das Programmjahr 2014,
Vorlage: V/2013/12148

6.12 Baubeschluss zur Teilsanierung der
Grundschule Frohe Zukunft Standort
Dessauer Str. 152,
Vorlage: V/2013/11962

6.13 Feststellung des Schulentwicklungs-
planes der Stadt Halle (Saale) für die
Schuljahre 2014/15 bis 2018/19,
Vorlage: V/2013/11910

6.13.1 Änderungsantrag der Fraktionen
CDU, DIE LINKE und MitBürger/
Neues Forum und SPD zur Beschluss-
vorlage V/2013/11910 - Schulentwick-
lungsplan für die Schuljahre 2014/15
bis 2018/19,
Vorlage: V/2014/12379

6.14 Prioritätenliste Investitionen in Kin-
dereinrichtungen (Kitas und Horten),
Teil 2, Vorlage: V/2013/11918

6.15 Satzung zur Auflösung des Eigen-
betriebes Zentrales Gebäudemanage-
ment (EB ZGM); Abberufung der
Eigenbetriebsleitung und der Mit-
glieder des Betriebsausschusses,
Vorlage: V/2013/12166

6.16 Änderung des Konzessionsvertrags
über die öffentliche Versorgung mit
Wasser, Vorlage: V/2013/11991

Alle Einladungen sind im Bürgerinforma
tionssystem der Stadt Halle (Saale) einseh
bar. AufderWebsitewww.halle.defindenSie
über „Rathaus+Stadtrat“, „Stadtrat+Frak
tionen“, „Ratsinformationssystem Session
net“, „Sitzungskalender“, „Ausschuss“ zu
dem den vollständigen Beschlusstext. Die
Texte liegen als pdfDokumente vor.

6.17 Änderung des Konzessionsvertrags
über die Abwasserbeseitigung,
Vorlage: V/2013/11980

6.18 Standort der Eissporthalle,
Vorlage: V/2013/12362

7 Wiedervorlage
7.1 Gemeinsamer Antrag der CDU-

Stadtratsfraktion, Fraktion DIE LIN-
KE. im Stadtrat Halle (Saale) und der
FDP-Fraktion zur Entsendung von
weiteren Mitgliedern in die Gesell-
schafterversammlungen,
Vorlage: V/2013/11372

7.2 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion
und der CDU-Stadtratsfraktion Hal-
le (Saale) zu den Gesellschafterver-
sammlungen, Vorlage: V/2013/12111

7.3 Antrag des Stadtrates Roland Hilde-
brandt (CDU) zum Quartierbereich
Büschdorf-Nord,
Vorlage: V/2013/12097

7.4 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) - Einführung
einer turnusmäßigen, projektorien-
tierten Berichterstattung bei Baupro-
jekten, Vorlage: V/2013/11766

7.5 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) zum Koopera-
tionsvertrag Volkshochschulen,
Vorlage: V/2013/12185

7.6 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) zur Veröffent-
lichung von Planungsverfahrensstän-
den und Beteiligungsmöglichkeiten
im Internet, Vorlage: V/2013/12273

7.7 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) zur Übernah-
me der Fahrtkosten von Berufsschü-
lerInnen zum Sportunterricht,
Vorlage: V/2013/12271

7.8 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur
Änderung der Geschäftsordnung des
Stadtrates und seiner Ausschüsse,
Vorlage: V/2013/12277

7.9 Antrag der FDP-StadtratsfraktionHal-
le (Saale) zur Wiederherrichtung der
Leichtathletikanlagen im Stadion Hal-
le-Neustadt, Vorlage: V/2013/12019

7.10 Antrag des Stadtrates Denis Häder
(MitBÜRGER für Halle) zur Gestal-
tung von Schulhöfen,
Vorlage: V/2013/12187

7.11 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Ergänzung des
Hochwasserberichtes 2013,
Vorlage: V/2013/12112

7.12 Antrag der Fraktionen BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, Die LINKE.,
MitBÜRGER für Halle – NEUES
FORUM und SPD-Stadtratsfraktion
zur Vermeidung von Geschlechters-
tereotypen in städtischen Veröffentli-
chungen, Vorlage: V/2013/12186

7.13 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Sanierung der
Brunnengalerie in Halle-Neustadt,
Vorlage: V/2013/12192

7.14 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIEGRÜNENzurSanierungvonGeh-
wegschäden, Vorlage: V/2013/12193

7.15 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Sicherstellung ei-
ner städtebaulich und finanziell opti-
malen Entwicklungsplanung am Rie-
beckplatz, Vorlage: V/2013/12200

7.16 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Finanzausstattung
der Stadt Halle,
Vorlage: V/2013/12205

7.17 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIEGRÜNEN zur Prüfung der siche-
ren Nutzbarkeit des öffentlichen Stra-
ßenraums, Vorlage: V/2013/12206

7.18 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Zustand und Wei-
terentwicklung der Breitband- und IT-
Ausstattung der städtischen Schulen,
Vorlage: V/2013/12300

8 Anträge von Fraktionen und Stadträten
8.1 Antrag der Fraktion MitBÜRGER

für Halle - NEUES FORUM zur Ein-
führung von Bildschirmen mit Kul-
turwerbung der Stadt,
Vorlage: V/2013/12102

8.2 Antrag der CDU-Fraktion zur Erstel-
lung eines Konzeptes bzgl. der Fort-
setzung und Intensivierung der Be-
ziehungen zu den Partnerstädten der
Stadt Halle (Saale),
Vorlage: V/2013/12375

8.3 Antrag der CDU-Stadtratsfraktion
zum Wiederaufbau des MMZ,
Vorlage: V/2014/12377

8.4 Antrag des Stadtrates Andreas Schol-
tyssek (CDU) zur Erstellung einer
Hochwasserschutzkonzeption,
Vorlage: V/2014/12378

8.5 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) zur zunehmen-
den Nutzung von E-Bikes in der Stadt
Halle (Saale), Vorlage: V/2014/12387

8.6 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) zur Änderung
der Hauptsatzung,
Vorlage: V/2014/12388

8.7 Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) zur Benennung
einer Straße, eines Parks oder eines
Platzes nach Nelson Mandela,
Vorlage: V/2014/12396

8.8 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion
Halle (Saale) zur Mitgliedschaft der
Stadt Halle (Saale) im Klima-Bünd-
nis Alianza del Clima / Climate Alli-
ance e. V. (Vorlage: V/2013/12229),
Vorlage: V/2014/12402

8.9 Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle - NEUES FORUM zur Ver-
gabe eines Namens für den Campus-
platz des Geisteswissenschaftlichen
Zentrums, Vorlage: V/2013/12369

8.10 Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle - NEUES FORUM auf Prü-
fung einer Anpassung der „Verord-
nung über das Verbrennen pflanzli-
cher Gartenabfälle“,
Vorlage: V/2014/12390

8.11 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2015,
Vorlage: V/2014/12398

8.12 Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle- NEUES FORUM zur Neu-
besetzung eines Mitgliedes im Be-
triebsausschuss Eigenbetrieb für Ar-
beitsförderung,
Vorlage: V/2014/12400

8.13 Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle - NEUES FORUM zur Neu-
besetzung eines Mitgliedes im Beirat
der Stadion Halle Betriebs GmbH,
Vorlage: V/2014/12401

8.14 Antrag der Fraktionen BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, MitBÜRGER für
Halle - NEUES FORUM, DIE LIN-
KE., der SPD-Stadtratsfraktion und
der CDU-Stadtratsfraktion zur Prü-
fung der Einordnung des Peißnitz-
hauses in ein Städtebaufördergebiet
der Stadt Halle,
Vorlage: V/2013/12370

8.15 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Coverabbildungen
im Katalog der Stadtbibliothek,
Vorlage: V/2014/12395

8.16 Antrag des Stadtrates Olaf Sieber
zur Umgestaltung des Straßenraums
auf Grund des Bebauungsplans 75.1
"Dessauer Platz, SB-Warenhaus",
Vorlage: V/2013/12337

8.17 Prüfantrag des Stadtrats Olaf Sieber
zur Durchführung einer Kunstaus-
stellung der Bürger Halles und des
Saalekreises, Vorlage: V/2014/12405

9 schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

9.1 Anfrage des Stadtrates Andreas
Scholtyssek (CDU) zur Stellplatzsitu-
ation im Gesundbrunnenviertel,
Vorlage: V/2013/12171

9.2 Anfrage des Stadtrates Andreas
Scholtyssek (CDU) zum Rettungs-
konzept an der ICE-Strecke Halle-
Erfurt, Vorlage: V/2013/12314

9.3 Anfrage des Stadtrates Andreas Schol-
tyssek (CDU) zu den Planungen der
Stadt zur Verbesserung des Hochwas-
serschutzes, Vorlage: V/2013/12315

9.4 Anfrage des Stadtrates Raik Müller
(CDU) zum Zustand des Hechtgra-
bens in Dölau, Vorlage: V/2013/12253

9.5 Anfrage der Fraktion DIE LINKE.
im Stadtrat Halle (Saale) zum Park-
konzept am Stadion "Erdgas Sport-
park", Vorlage: V/2013/12278

9.6 Anfragen der Fraktion DIE LINKE.
im Stadtrat Halle (Saale) zum Bebau-
ungsplan Nr. 158 "Freizeit- und Erho-
lungsraum Hufeisensee" (Vorlagen-
Nr.: V/2013/11896),
Vorlage: V/2013/12174

9.7 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion
zur Verkehrsführung am August-Be-
bel-Platz, Vorlage: V/2013/12276

9.8 Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion
zum Raumkonzept des FB 24,
Vorlage: V/2013/12284

9.9 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER
für Halle - NEUES FORUM zur
Grund- und Schichtwassersituation
Halle/Seeben, Vorlage: V/2013/12312

9.10 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zum Online-Katalog
der Stadtbibliothek Halle,
Vorlage: V/2013/12301

9.11 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Umfang und Kos-
ten des Projektes "Freizeit- und Erho-
lungsraum Hufeisensee",
Vorlage: V/2013/12302

9.12 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zum Halle-Pass,
Vorlage: V/2013/12303

9.13 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Laubsaugern und
Laubbläsern,
Vorlage: V/2013/12304

9.14 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zum Stand Breitband-
verfügbarkeit und -ausbau,
Vorlage: V/2013/12305

9.15 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu in den Jahren 2011
und 2012 in Auftrag gegebenen Gut-
achterleistungen,
Vorlage: V/2013/12306

9.16 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zur Übereinstimmung des geplanten
Bauvorhabens im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahren 162 mit der
Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt,
Vorlage: V/2013/12184

9.17 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zum geplanten Bauvorhaben im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanver-
fahrens 162 im Vergleich zu einem
GWG-Projekt am Hubertusplatz,
Vorlage: V/2013/12182

9.18 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber-
zur Verwertung des Grundstücks im
Geltungsbereich des Bebauungsplan-
verfahrens 162 im Heideweg,
Vorlage: V/2013/12180

9.19 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zu einem Beweissicherungsverfah-
ren im Rahmen der Abrissarbeiten
und späterer Baumaßnahmen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanver-
fahrens 162 im Heideweg,
Vorlage: V/2013/12179

9.20 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zu in Bearbeitung befindlichen Be-
bauungsplänen,
Vorlage: V/2013/12178

9.21 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zum Einsatz von Straßenborden,
Vorlage: V/2013/12308

9.22 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zur Führung des Radverkehrs in der
Heideallee, Vorlage: V/2013/12309

9.23 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zu Vorgaben der HAVAG zu einzu-
haltenden Abständen der Straßen-
bahnen zu Fahrrädern und Beachtung
der StVO,
Vorlage: V/2013/12310

9.24 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zur Finanzierung des Fußwegebaus
zwischen der Haltestelle Am Heide-
see und dem Gleisübergang,
Vorlage: V/2013/12311

9.25 Anfrage des Stadtrates Olaf Sieber
zur Sicht der Verwaltung auf die wei-
tere Vorgehensweise im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens 162,
Vorlage: V/2013/12316

9.26Anfrage der CDU-Fraktion zumBür-
gerhaushalt, Vorlage: V/2014/12380

9.27 Anfrage der CDU-Fraktion zum
Osendorfer See,
Vorlage: V/2014/12381

9.28 Anfrage des Stadtrates Andreas
Scholtyssek (CDU) zum Neubau ei-
ner Eisenbahnbrücke in der Merse-
burger Straße, Vorlage: V/2014/12382

9.29 Anfrage des Stadtrates Andreas
Scholtyssek (CDU) zu Spontanpartys
in Halle (Saale),
Vorlage: V/2013/12376

9.30 Anfrage des Stadtrates Andreas
Scholtyssek (CDU) zur Vorlagen-Nr.:
V/2013/11898 – Sitzung des Stadtra-
tes vom 27.11.2013
- Anpassung und Neuausweisung der
räumlichen Schwerpunkte (Förderge-
biete) zur Gebäudesicherung an den
Programmfortschritt sowie Verlänge-
rung des Förderzeitraumes für diese
Schwerpunktbereiche -,
Vorlage: V/2014/12385

9.31 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion
zu Nutzungsverträgen für Garagen-
gemeinschaften,
Vorlage: V/2013/12364

9.32 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion
Halle (Saale) zur neuen Ampelanlage
am Riebeckplatz,
Vorlage: V/2013/12365

9.33 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion
Halle (Saale) zu arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen in Halle,
Vorlage: V/2013/12366

9.34 Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion
Halle (Saale) zu den Kosten der Un-
terkunft,
Vorlage: V/2013/12367

9.35 Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion
Halle (Saale) zur Nutzung des Halle-
Passes,
Vorlage: V/2014/12403

9.36 Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion
Halle (Saale) zur Abfallgebührensat-
zung der Stadt Halle (Saale) (Vorla-
ge: V/2013/11777),
Vorlage: V/2014/12404

9.37 Anfrage des Stadtrates Martin Bau-
ersfeld (Fraktion MitBÜRGER für
Halle - NEUES FORUM) zum Neu-
bau eines Katastrophenschutzzent-
rums,
Vorlage: V/2014/12394

9.38 Anfrage des Stadtrates Manfred
Sommer (MitBÜRGER für Halle)
zur Geschäftsordnung des Stadtrates,
Vorlage: V/2014/12391

9.39 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Fahrradabstellan-
lagen im öffentlichen Straßenraum,
Vorlage: V/2014/12389

9.40 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zum Planetarium
auf der Peißnitzinsel,
Vorlage: V/2014/12393

9.41 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zu Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen für Baumfäl-
lungen im Bereich der Hochwasser-
schutzanlage Gimritzer Damm,
Vorlage: V/2014/12397

9.42 Anfrage des Stadtrates Gerhard
Pitsch (NPD) zur Schule am Nieder-
sachsenplatz,
Vorlage: V/2014/12399

10 Mitteilungen
10.1 Sachstand der Bewilligungen zur

Städtebauförderung für das Pro-
grammjahr 2013,
Vorlage: V/2013/12177

10.2 Konzept zum Jubiläumsjahr "50
Jahre Neustadt",
Vorlage: V/2013/12072

10.3 Quartalsbericht III/2013 Stadtbahn-
programm Halle des Maßnahmeträ-
gers HAVAG,
Vorlage: V/2013/12090

10.4 Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur
Hortbetreuung von Kindern mit be-
sonderem Förderbedarf,
Vorlage: V/2013/11554

10.5 Information zur Brandschutzsitua-
tion an Schulen, Horten & Kinderta-
gesstätten in Halle (Saale),
Vorlage: V/2013/11917

10.6 Veranstaltungshöhepunkte 2014,
Vorlage: V/2013/12163

11 mündliche Anfragen von Stadträten
12 Anregungen
12.1 Anregung der SPD-Stadtratsfrakti-

on zur Beschilderung in der Lessing-
straße,
Vorlage: V/2013/12275

13 Anträge auf Akteneinsicht

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1 Feststellung der Tagesordnung
2 Genehmigung der Niederschrift vom

27.11.2013 und 18.12.2013
3 Bericht des Oberbürgermeisters
4 Beschlussvorlagen
4.1 Wirtschaftsplan 2014 der Halleschen

Wohnungsgesellschaft mbH und Kla-
ge gegen den Bescheid des Landes-
rechnungshofes,
Vorlage: V/2013/12353

4.2 Bestellung und Abberufung der Ge-
schäftsführung der Bio-Zentrum
Halle GmbH,
Vorlage: V/2014/12406

4.3 Bestellung des Wirtschaftsprüfers
für die Jahresabschlussprüfung 2013
der Flugplatzgesellschaft mbH Halle/
Oppin,
Vorlage: V/2013/12355

4.4 Wirtschaftsplan 2014 der Flugplatz-
gesellschaft mbH Halle/Oppin,
Vorlage: V/2013/12357

4.5 Pachtvertrag zur Betreibung und Be-
wirtschaftung desNaturbadesHeidesee,
Vorlage: V/2013/12210

5 Wiedervorlage
6 Anträge von Fraktionen und Stadträten
7 schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
7.1 Anfrage der Fraktion DIE LINKE.

im Stadtrat Halle (Saale) zum Ver-
kauf eines Grundstücks,
Vorlage: V/2014/12386

8 Mitteilungen
9 mündliche Anfragen von Stadträten
10 Anregungen

Harald Bartl
Vorsitzender des Stadtrates

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister
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8.1. Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur
Hortbetreuung von Kindern mit be-
sonderem Förderbedarf,
Vorlage: V/2013/11554

9. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
10. Themenspeicher
11. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

09.01.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Hanna Haupt
Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge
Beigeordneter

Bildungsausschuss

Am Dienstag, dem 11.02.2014, 17 Uhr,
findet im Stadthaus, Wappensaal, Markt-
platz 2, 06108 Halle (Saale), eine öffent-
liche/nicht öffentliche Sitzung des Bil-
dungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

03.12.2013
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

07.01.2014
4. Beschlussvorlagen
4.1. Dritte Änderung des Zweiten Grund-

satz- und Baubeschlusses zur Brand-
schutzgrundsicherung an Schulen
(Vorlage: V/2012/10587),
Vorlage: V/2013/12133

4.2.Namensgebung von Schulen,
Vorlage: V/2013/12143

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur

Hortbetreuung von Kindern mit be-
sonderem Förderbedarf,
Vorlage: V/2013/11554

7.2.Neue Angebote der Schülerbeförde-
rung, Vorlage: V/2013/12158

8. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

03.12.2013
2.2.Genehmigung der Niederschrift

07.01.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
5.1. Anfrage des Sachkundigen Einwoh-

ners Herr Thomas Senger im Auftrag
des StadtElternRates der Stadt Hal-
le zur Vertragsgrundlage der Kopier-
technik an den städtischen Schulen,
Vorlage: V/2013/12354

6. Mitteilungen
7. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Andreas Schachtschneider
Ausschussvorsitzender

Tobias Kogge
Beigeordneter

Ausschuss für
Planungsangelegenheiten

Am Dienstag, dem 11.02.2014, um 17 Uhr,
findet im Stadthaus, Kleiner Saal, Markt-
platz 2, 06108 Halle (Saale) eine öffentli-
che/nicht öffentliche Sitzung des Ausschus-
ses für Planungsangelegenheiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

Kulturausschuss

AmMittwoch, dem 05.02.2014, um 16.30
Uhr, findet im Stadthaus, Wappensaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine öf-
fentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Kulturausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

04.12.2013
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

14.01.2014
4. Beschlussvorlagen
4.1. Gebührensatzung, Benutzungsord-

nung und Satzung über die Gemein-
nützigkeit für das Stadtmuseum Hal-
le und seine Standorte,
Vorlage: V/2013/12363

4.2.Förderung entsprechend der Richtli-
nie der Stadt Halle (Saale) über die
Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung der freien Kulturarbeit
und für kulturelle Vorhaben im Haus-
haltsjahr 2014; 1. Lesung,
Vorlage: V/2013/12349

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Vorstellung des Konzeptes der Bei-

träge der Kultureinrichtungen zum
Jubiläum 50 Jahre Halle-Neustadt

7.2.Verständigung zum Vorschlag Be-
nennung Wilhelm-Bähr-Schlippe

8. Beantwortung von mündlichen An-
fragen

9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1. Genehmigung der Niederschrift vom

04.12.2013
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

14.01.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Dr. Annegret Bergner
Ausschussvorsitzende

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Jugendhilfeausschuss

Am Donnerstag, dem 06.02.2014, um
16Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner
Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Jugendhilfeausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

Kinder- und Jugendsprechstunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

09.01.2014
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1. Umsetzung der Schulsozialarbeit im

Rahmen von Bildung und Teilhabe
in der Stadt Halle (Saale)-Förderung
von Angeboten Schulsozialarbeit der
Träger der freien Jugendhilfe vom
01.01.2014 bis 31.12.2014,
Vorlage: V/2013/11923

6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1. Antrag der FDP-Stadtratsfraktion

Halle (Saale) - Stopp der weiteren
Vergrößerung des Eigenbetriebs Kin-
dertagesstätten,
Vorlage: V/2013/12114

6.1.1. Änderungsantrag der Stadträte
Hildebrandt, Schachtschneider und
Scholtyssek (alle CDU) zum Antrag
der FDP-Fraktion Stopp der weiteren
Vergrößerung des Eigenbetriebs Kin-
dertagesstätten (V/2013/12114),
Vorlage: V/2013/12155

7. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

8. Mitteilungen

3. Genehmigung der Niederschrift vom
10.12.2013 und 14.01.2014

4. Beschlussvorlagen
4.1. Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan Nr. 165 "Nahversorgungszent-
rum Hubertusplatz" - Aufstellungsbe-
schluss, Vorlage: V/2013/12243

4.2 Diskussion zum Bürgerhaushalt ( kei-
ne Beschlussvorlage)

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Fraktion DIE LINKE. im

Stadtrat Halle (Saale) zur Veröffent-
lichung von Planungsverfahrensstän-
den und Beteiligungsmöglichkeiten
im Internet, Vorlage: V/2013/12273

5.2.Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur
Namensfindung für ein Stadtviertel
nördlich der Altstadt,
Vorlage: V/2013/11461

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. aktuelle mündliche Mitteilungen
7.2.Vorstellung eines Verfahrens zur Na-

mensfindung von Stadtvierteln
7.3. mündliche Information zum Woh-

nungsmarktbericht 2013 der Stadt
Halle (Saale)

8. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

10.12.2013 und 14.01.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Frank Sänger
Ausschussvorsitzender

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Sportausschuss

Am Mittwoch, dem 12.02.2014, 17 Uhr,
findet im Stadthaus, Wappensaal, Markt-
platz 2, 06108 Halle (Saale), eine öffentli-
che/nicht öffentliche Sitzung des Sport-
ausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften

vom 19.12.2013 und vom 10.01.2014
4. Beschlussvorlagen
4.1. Sportprogramm der Stadt Halle (Saa-

le) - 2. Lesung Vorlage: V/2010/09249
4.2.Veranstaltungsförderung 2014 Vorla-

ge: V/2013/12247
4.3.Förderung von Sanierungs- und In-

vestitionsmaßnahmen an Pachtverei-
ne 2014, Vorlage: V/2013/12248

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
7. Mitteilungen
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften

vom 19.12.2013 und vom 10.01.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Andreas Hajek
Ausschussvorsitzender

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Sozial-, Gesundheits- und
Gleichstellungsausschuss

Am Donnerstag, dem 13.02.2014, um
16.30 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Sozial-, Gesundheits- und Gleichstel-
lungsausschusses statt.

Alle Beschlüsse sind imBürgerinformations
system der Stadt Halle (Saale) einsehbar.
Auf der Website www.halle.de finden Sie
über „Rathaus+Stadtrat“, „Stadtrat+Frak
tionen“, „Ratsinformationssystem Session
net“, „Sitzungskalender“, „Ausschuss“ bzw.
„Stadtrat“ den vollständigen Beschlusstext.
Die Texte liegen als pdfDokumente vor.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Beschlussvorlagen
4.1. Fördermittel 2014 für Träger und

Projekte der sozialen Arbeit der Stadt
Halle (Saale) (a) pflichtiger Bereich;
b) freiwilliger Bereich),
Vorlage: V/2014/12408

5. Bericht der Geschäftsführung des
Jobcenters Halle

6. Bericht zur Bürgerarbeit durch das
Jobcenter Halle (Saale)

7. Vorstellung der Selbsthilfekontakt-
stelle

8. Anträge von Fraktionen und Stadträten
8.1. Antrag der Fraktionen BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN, Die LINKE.,
MitBÜRGER für Halle – NEUES
FORUM und SPD-Stadtratsfraktion
zur Vermeidung von Geschlechters-
tereotypen in städtischen Veröffentli-
chungen,
Vorlage: V/2013/12186

9. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

10. Mitteilungen
10.1. Themenspeicher
11. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
12. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Ute Haupt
Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge
Beigeordneter

Susanne Wildner
Gleichstellungsbeauftragte

Ausschuss für Ordnung und
Umweltangelegenheiten

Am Donnerstag, dem 13.02.2014, 17 Uhr,
findet im Stadthaus, Kleiner Saal, Markt-
platz 2, 06108 Halle (Saale), eine öf-
fentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Ordnung und Umweltan-
gelegenheiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

05.12.2013
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

16.01.2014
4. Beschlussvorlagen
5. Anträge von Fraktionen und Stadt-

räten
5.1. Antrag der Fraktion MitBÜRGER

für Halle - NEUES FORUM zur In-
standsetzung von gesperrten Spiel-
plätzen,
Vorlage: V/2013/12313

5.2.Antrag der Stadträtin Dr. Inés Brock
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zur
Anbringung von Fahrradpiktogram-
men in der Großen Ulrichstraße,
Vorlage: V/2013/12298

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Baumfällliste
7.2.Mitteilung zur Anfrage des Stadtra-

tes Andreas Scholtyssek zu den Pla-
nungen der Stadt zur Verbesserung
des Hochwasserschutzes

7.3. Zwischeninformation zur Vorstellung
des DLZ Klimaschutz

7.4 Mitteilung zur „Vorbereitung zur
Anpassung der ab dem 1.1.2015 gel-
tenden Abfallwirtschaftssatzung
und Abfallgebührensatzung, Teil 2:
Tischvorlage mit Vorschlägen zur
Änderung der Abfallgebührensat-
zung und Abfallwirtschaftssatzung
ab dem 1.1.2015“

8. Beantwortung von mündlichen An-
fragen

9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

05.12.2013
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

16.01.2014
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Elisabeth Krausbeck
Ausschussvorsitzende

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Das nächste

A M T S B L A T T
der Stadt Halle (Saale)

erscheint am

12. Februar 2014.

www.halle.de

Anzeige

Der Beteiligungsbericht 2012 der Stadt
Halle (Saale), erstellt durch die BMA
BeteiligungsManagementAnstalt Halle
(Saale), liegt in der Zeit von Freitag,
dem 24. Januar 2014, bis einschließ-
lich Donnerstag, dem 6. Februar
2014, im Dienstleistungszentrum Bür-
gerengagement im Erdgeschoss des
Ratshofes, Marktplatz 1, zu den übli-
chen Öffnungszeiten aus.
Darüber hinaus steht der Beteili-
gungsbericht 2012 der Stadt Halle
(Saale) ab sofort zum Download
auf der städtischen Internetseite un-
ter www.halle.de/de/Rathaus-Stadtrat/
Digitales-Rathaus/Ve-
roeffentlichungen/
im Themenbereich Wissenschaft, Un-
ternehmen, Gewerbe bereit.

Städtischer
Beteiligungsbericht

Gutachten wird
übergeben
Zur vierten und letzten Bürgerkonfe-
renz zum Teilraum „Innere Stadt“ tref-
fen sich Bürgerinnen und Bürger am
Samstag, dem 25. Januar im Melanch-
thonianum der Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg. Auf der Tagesord-
nung stehen die Diskussion und
Verabschiedung eines Bürgergutach-
tens zur Stadtplanung sowie die Präsen-
tation der Ergebnisse der vier vorange-
gangenen Konferenzen. Das Gutachten
zum Teilraum „Innere Stadt“ wird Emp-
fehlungen und Anregungen für die wei-
tere Erarbeitung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes „ISEK Halle
2025“ enthalten.
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Datenwiderspruch

Der Fachbereich Einwohnerwesen macht darauf
aufmerksam, dass alle Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit haben, gegen die Weitergabe ihrer Da-
ten in bestimmten Fällen einen Widerspruch einzule-
gen. Dies ist grundsätzlich ohne terminliche Begren-
zung möglich.

Personen, die mit einer oder sämtlichen in der Be-
kanntmachung aufgeführten Auskünften nicht
einverstanden sind, können dies im Fachbereich
Einwohnerwesen, Marktplatz 1, sowie in der Bürger-
servicestelle Am Stadion 6 (Halle-Neustadt) schrift-
lich oder zur Niederschrift geltend machen.

Die Erklärung dazu ist auch im Internet auf www.
halle.de unter Rathaus & Stadtrat › Digitales Rathaus ›
Online-Dienste › Weitere Online-Services auf hal-
le.de › Formularservice unter „Übermittlungssperre
einrichten - Antrag“ abrufbar.

Einwohner/innen, die bereits in den Vorjahren eine
derartige Erklärung abgegeben haben, brauchen diese
nicht zu erneuern.

Nach § 34 Abs. 4 des Meldegesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (MG LSA) in der aktuellen Fas-
sung kann jeder Einwohner und jede Einwohnerin
in nachstehenden Fällen ohne Angabe von Gründen
der Erteilung einer Auskunft über seine Daten wider-
sprechen:

1. An die öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
als Familienangehörige(r) eines Mitgliedes (Da-
ten von Ehegatten, minderjährigen Kindern und
die Eltern minderjähriger Kinder: Vor- und Fami-
lienname, Tag der Geburt, Geschlecht, Anschrift,
Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft, Übermittlungssperren und Ster-
betag)

2. An Antragsteller auf eine einfache Melderegis-
terauskunft über das Internet (Ausgabe von Da-
ten nur, wenn die Identität des Antragstellers
feststeht und Vor- und Familienname sowie min-
destens zwei weitere gespeicherte Daten, wie z.B.

Einrichtung einer Übermittlungssperre
Eingangsstempel

Hiermit lege ich,

Familienname:

Vorname:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

gemäß Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) Widerspruch gegen die
Weitergabe von Daten zu meiner Person ein:

1 an die öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft als Familienangehörige(r) eines
Mitgliedes (§ 30 Abs.2 MG LSA);

2 an Antragsteller auf eine einfache Melderegisterauskunft (Name, Vorname, Doktorgrad,
Anschriften) über das Internet (§ 33 Abs.1a MG LSA);

3 an Träger von Wahlvorschlägen (Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber) aus
Anlass von Wahlen (§ 34 Abs.1 MG LSA);

4 an Träger von verfassungsrechtlich vorgesehener Initiativen, Begehren und
Entscheidungen des Volkes (§ 34 Abs.1a MG LSA);

5 an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommunaler
Vertretungskörperschaften über Alters- u. Ehejubiläen (§ 34 Abs.2 MG LSA);

6 an Adressbuchverlage (§ 34 Abs.3 MG LSA).

7 an das Bundesamt für Wehrverwaltung (§ 18 Abs.7 MRRG)

Der Widerspruch gilt als von der Meldebehörde angenommen und ich verzichte auf einen
schriftlichen Bescheid.

Halle (Saale)

angenommen: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Einwohnerwesen

Halle (Saale)

Geburtsdatum, frühere Wohnanschriften etc., vom
Betroffenen angegeben werden können, damit die
Identität der gesuchten Person eindeutig festge-
stellt werden kann (Daten: Vor- und Familienna-
me, Doktorgrad und Anschriften))

3. An Träger von Wahlvorschlägen, d. h. Parteien,
Wählergruppen und Einzelbewerber/innen aus
Anlass von Wahlen (Daten: Vor- und Familienna-
me, Doktorgrad und Anschriften)

4. An Träger von verfassungsrechtlich vorgesehenen
Initiativen, Begehren und Entscheidungen des Vol-
kes (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad
und Anschriften)

5. An Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parla-
mentarischer und kommunaler Vertretungskörper-
schaften über Alters- und Ehejubiläen (Daten: Vor-
und Familienname, Doktorgrad und Anschriften
sowie zusätzlich Tag und Art des Jubiläums)

6. An Adressbuchverlage (Daten: Vor- und Familien-
name, Doktorgrad und Anschriften von Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben)

7. An das Bundesamt für Wehrverwaltung (Daten:
Vor- und Familienname, gegenwärtige Anschriften).

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Einwohnerwesen

Der verloren gegangene Dienstausweis für Verwal-
tungsvollzugsbeamte mit der NR.377 der Stadt Halle
(Saale), ausgestellt am 01.07.2003, wird hiermit für
ungültig erklärt.

Fachbereich
Verwaltungsmanagement

Ungültigkeit von
Dienstausweis Nr. 377

Amt für Landwirtschaft, Halle, den 09.12.2013
Flurneuordnung und Forsten Süd
Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels (Hauptsitz) bzw.
Mühlweg 19, 06114 Halle / Saale (Außenstelle)
Bodenordnungsverfahren „Gottenz Feldlage“
Landkreis Saalekreis
Verf.-Nr.: 611-46 SK0227

– Öffentliche Bekanntmachung –
A. Verfügender Teil
I. Beschluss
Nach den §§ 56 und 63 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 und 3 und
§§ 6 ff. des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in den jeweils gültigen Fassungen ergeht folgender Beschluss:
Das Bodenordnungsverfahren „Gottenz Feldlage“, Landkreis Saalekreis, wird hiermit für die Gemarkungen bzw. Teile
der Gemarkungen

– Gröbers (Fluren 12 bis 15),
– Queis (Fluren 5 bis 7) und
– Sietzsch (Fluren 7 und 8)

angeordnet. Das Verfahrensgebiet hat eine Größe von 759,9605 ha.
Als Anlagen dieses Beschlusses sind

– die Gebietskarte, in der die Grenze des Bodenordnungsgebietes dargestellt ist,
– das Verzeichnis der Verfahrensflurstücke, in dem die dem Bodenordnungsverfahren unterliegenden Flurstücke
aufgeführt sind, sowie

– die Begründung dieses Beschlusses
beigefügt und werden gemäß Teil B dieses Beschlusses ausgelegt.
Die Eigentümer der zum Bodenordnungsverfahren gehörenden Grundstücke, die Erbbauberechtigten und die Eigentümer
von Gebäuden nach Art. 233 § 2 b sowie § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) bilden die
Teilnehmergemeinschaft.
Die Teilnehmergemeinschaft erhält den Namen:

„Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Gottenz Feldlage“
und hat ihren Sitz in der Einheitsgemeinde Kabelsketal, OT Gottenz, Landkreis Saalekreis.
II. Beteiligte
Am Bodenordnungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt:
1. als Teilnehmer die Eigentümer der zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentümern
gleichstehenden Erbbauberechtigten;

2. als Nebenbeteiligte:
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Bodenordnungsverfahren betroffen werden;
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten
(§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Bodenordnungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses
beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;

d) Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen
Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die
Benutzung solcher Grundstücke beschränken;

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz
2 FlurbG);

f) Eigentümer von nicht zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs-
oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an
der Grenze des Bodenordnungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

III. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums
Von der Bekanntgabe des Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes gelten gem.
§ 34 Abs. 1 FlurbG folgenden Einschränkungen
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb gehören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere gesetzliche Vorschriften
über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken bleiben unberührt.

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden,
so kann dieses im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren
Zustand gem. § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Bodenordnung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflan
zungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe des Bodenordnungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die den
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einver-
nehmen mit der Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das
Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungs-
gemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG).
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durch-
führung der Bodenordnung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vor-
zunehmen.
IV. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren nach den §§ 56
und 63 LwAnpG i. V. m. § 86 Abs.1 und 3 und §§ 6ff FlurbG berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim Amt
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Außenstelle Halle, Mühlweg 19, 06114 Halle/Saale, anzumelden
(§ 14 Abs. 1 FlurbG).
Es kommen in Betracht:
a) Rechte der Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Verfahrensgebiet räumlich zusammenhängt und
dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,

b) Rechte an den zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücken oder persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung beschränken (z. B. Pacht-, Miet- u.ä. Rechte),

c) die Verpflichtung zum Unterhalt von Anlagen nach § 45 Abs. 1 Satz 2 des FlurbG, d. h., Anlagen, die dem öffentlichen
Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Wasser- und Energieversorgung sowie der Abwasserverwertung
oder -beseitigung dienen,

d) Eigentumsrechte an den unter c) genannten Anlagen,
e) Rechte an den zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Hutungsrechte oder andere Dienstbar-
keiten wie Wasserleitungsberechtigkeiten, außerdem Wege-, Wasser- oder Fischereirechte, die vor dem 1. Januar
1900 begründet worden sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften,

f) Rechte an den unter e) bezeichneten Rechten,
g) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster übernommen worden sind.
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist nach-
zuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung einge-
tretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches (z.B. Erbfall) unrichtig geworden
sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung
des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterlagen für die Grund-
buchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen.
B. Auslegung
Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt gemäß § 6 FlurbG nach seiner öffentlichen Bekanntmachung in
den Bodenordnungsgemeinden und den angrenzenden Gemeinden
– für die Gemeinde Kabelsketal in der Verwaltung der Gemeinde Kabelsketal, Lange Straße 18, 06184 Kabelsketal, OT
Gröbers,

– für die Stadt Landsberg im Bürgerservice der Stadt Landsberg, Köthener Straße 28, 06188 Landsberg,
– für die Gemeinde Schkopau im Bürgerhaus der Gemeinde Schkopau, Bauamt, Schulstraße 18, 06258 Schkopau,
– für die Stadt Halle (Saale) in der Stadt Halle (Saale), Fachbereich Planen, Abteilung Planungsrecht, 5. Etage, Hansering
15, 06108 Halle (Saale),

– für die Gemeinde Petersberg in der Verwaltung der Gemeinde Petersberg, Götschetalstraße 15, 06193 Petersberg,
OT Wallwitz,

– für die Stadt Zörbig im Rathaus Zörbig, dem Sitz der Stadtverwaltung Zörbig, Markt 12, 06780 Zörbig,
– für die Stadt Sandersdorf-Brehna im Rathaus Sandersdorf, Bahnhofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna
– für die Gemeinde Wiedemar, Bauverwaltung, Schulstraße 2, 04509 Wiedemar,
– Große Kreisstadt Schkeuditz im Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaft, Zimmer 3.05, Rathausplatz 7, 04435 Schkeuditz
zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten während der Dienststunden aus.
Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch
– in der Außenstelle des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Mühlweg 19, 06114 Halle (Saale),
während der Dienststunden eingesehen werden.
Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner Bekanntgabe in der betreffenden Gemeinde/Stadt ein.
C. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels bzw. Mühlweg 19,
06114 Halle (Saale) erhoben werden.
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten Tag der Bekanntmachung. Für die Wahrung der Frist ist das Datum des
Eingangs des Widerspruches beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstr. 59, 06667
Weißenfels bzw. Mühlweg 19, 06114 Halle (Saale) maßgebend.

Im Auftrag

(gez.) Dr. Lüs (Dienstsiegel)
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Zuverlässige Tankreinigung.

Effiziente Servicedienstleistungen für Abfälle aller Art: Haus- und Industrietankanlagen-
reinigung, Ölabscheiderreinigung, -prüfung und -sanierung, Entsorgung von gefährlichen
Abfällen. Haben Sie Fragen? Wünschen Sie ein Angebot? Rufen Sie uns an!

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG, Stöhrerstraße 16, 04347 Leipzig
Tel.: 0341 2420-411, Fax: -313, www.remondis-industrie-service.de

Industrie Service

Beschränkte Ausschreibung
nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb gemäß VOB/A § 12 Abs. (2)
a) Auftraggeber: Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH

Am Bruchsee 14 in 06122 Halle; Tel. +49 (345) 6923-0; Fax +49 (345) 6923-410,
E-Mail: info@gwg-halle.de

b) Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb
gemäß VOB/A § 3

c) Entfällt
d) Art des Auftrages:

Modernisierung Heizungs- und Lüftungsanlage; Teilmodernisierung der Elektroanlage eines
bewohnten Gebäudes; Bautyp Punkthochhaus, 22-geschossig, 127 WE, 4 Gewerbeeinheiten

e) Ort der Ausführung: Unstrutstraße 19 (Block 330) in 06122 Halle
f) Art und Umfang der Leistung:

siehe unter Pkt. h)
g) Erbringung von Planungsleistungen: entfällt
h) Aufteilung der Lose:

Los 1: Heizungsinstallation
Demontage der vorhandenen Einrohrheizungsanlage, Errichtung Zweirohrheizungsanlage
inkl. HAST und WWB einschließlich der erforderlichen Bauleistungen: Trockenbau-, Fliesen-,
Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Maurerarbeiten
Los 2: Lüftungsinstallation
Umbau der vorhandenen Lüftungsanlage inkl. Lüftungszentrale mit Wärmerückgewinnung,
TV-Inspektion, Reinigung und Reparatur vorhandener Lüftungsschächte sowie deren
brandschutztechnischer Ertüchtigung einschließlich der erforderlichen Bauleistungen:
Tischler-, Trockenbau-, Fliesen- und Malerarbeiten, Maurer- und Betonarbeiten,
Stahlbauarbeiten, Dachdeckerarbeiten
Los 3: Elektroinstallation
Erneuerung Steigleitungen, WE-Zuleitungen, Zählerplätze, WE-Verteiler und Heizstrahler
Bäder, Elektroinstallationen für Heizung und Lüftung, ELT-Installation Fahrradraum inkl.
Videoüberwachung; Erweiterung Blitzschutzanlage; einschließlich der erforderlichen
Bauleistungen: Brandschutzverkleidungen, Maurer- und Malerarbeiten
Die Bewerbung hat losweise zu erfolgen.

i) Ausführungszeiten: Mai bis Oktober 2014
j) Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zugelassen.
k) Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH

Am Bruchsee 14 in 06122 Halle
Tel.: +49 (345) 6923-0, Fax: +49 (345) 6923-410, E-Mail: info@gwg-halle.de

l) entfällt
m) Einsendefrist für Teilnahmeanträge endet am: 05.02.2014

Die Teilnahmeanträge sind zu richten an: Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Halle-Neustadt mbH, Am Bruchsee 14 in 06122 Halle; Tel. +49 (345) 6923-0; Fax +49 (345)
6923-410, E-Mail: info@gwg-halle.de
Die Aufforderungen zur Angebotsabgabe erfolgen spätestens am: 28.02.2014

n) + o) entfällt
p) Sprache: deutsch
q) entfällt
r) geforderte Sicherheiten: für Vertragserfüllung und Mängelansprüche in Höhe von 5 % der

Auftragssumme. Anerkannt werden ausschließlich Bürgschaften deutscher Banken und
Versicherungen.

s) Zahlungsbedingungen:
VOB und Vertragsbedingungen der GWG Halle-Neustadt mbH

t) Rechtsform von Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

u) geforderte Eignungsnachweise:
entsprechend VOB/A § 6 Abs. 3 Punkt 2 a; b (Nachweis von Arbeiten im bewohnten Zustand);
c; d, sowie Eigenerklärung zu e, f, g, h und i; Freistellungserklärung des Finanzamtes (als
Kopie); für Los 1 – Heizung/ Arbeiten an der HAST: Eintragung im Installationsverzeichnis der
Energieversorgung Halle GmbH

v) entfällt
Sonstiges: Die Gewährleistungsfrist nach rechtsverbindlicher Abnahme beträgt 5 Jahre.

URLAUB IM ♥ DER MOSEL! z.B.
3x HP 120 €/5x HP 199 €/7x HP 269 €

Reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet
Hotel Mosella, Tel. 0 65 42 / 90 00 24
Alois Brück, Zehnthausstr. 8, 56859 Bullay, Prosp. anf.

www.hotel-mosella.de

Waldhotel

Hubertus
in Eisfeld bei Coburg

3 Ü/HP, 129,– v p.P., 5 Ü/HP, 198,– v p.P.
+ Therme. Tel. 03686/618880
www.waldhotel-feldbachtal.de

Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb
gemäß VOB/A § 12 Abs. (2)
a) Auftraggeber: Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH,

Am Bruchsee 14 in 06122 Halle; Tel. +49 (345) 6923-0; Fax +49 (345) 6923-410,
E-Mail: info@gwg-halle.de

b) Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb
gemäß VOB/A § 3

c) entfällt
d) Art des Auftrages:

Teilmodernisierung der Elektroinstallation eines bewohnten Plattenbaugebäudes; neue
Elektrosteigleitungen zu den Wohnungen einschl. zentrale Zählerplätze im Kellergeschoss,
Neuinstallation der Sicherheitsbeleuchtung einschließlich Zentralbatterieanlage,
Elektroinstallation im Treppenhaus und den Verteilerfluren, Umstellung Warmwasserbereitung
auf Elektrodurchlauferhitzer und Umstellung auf Elektroherde in den Wohnungen,
Nachrüstung von Beleuchtung und Steckdosen in den Mieterkellern, Bautyp P 2,
11-geschossig, 4 Eingänge mit insgesamt 176 WE

e) Ort der Ausführung: Ernst-Barlach-Ring 29, 31 – 35 (Block 461/5 – 8) in 06124 Halle
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 1: Elektroinstallationen
Teilweise Demontage der vorhandenen Anlage, Neuinstallation mit folgenden Eckdaten:
ca. 20 Stück Zählerschränke, 4 Stück Hauptleitungsverteiler,
ca. 180 Stück Unterverteiler, ca. 40.000 m Kabel und Leitungen, ca. 350 m Kabeltrassen,
ca. 1.000 m LF-Kanal Stahlblech, ca. 3.500 m LF-Kanal Kunststoff
ca. 500 Stück Installationsgeräte, ca. 300 Stück Wannenanbauleuchten
ca. 200 Stück Wannenanbauleuchten mit Notlicht-EVG
ca. 450 m² I90-Verkofferung, ca. 700 Stück Kernbohrungen in Beton
ca. 400 Stück Brandschotts für Wand- und Deckendurchbrüche
1 Stück Zentralbatterieanlage für ca. 56 Stromkreise
ca. 20 Stück Rettungszeichenleuchten, 1 Stück Baustromanlage
8 Stück Baubeleuchtung TH und Flure (11 Geschosse)
Los 2: Sanitärinstallationen und Nebenleistungen
ca.176 Stück Elektrodurchlauferhitzer 24 kW einschl. Sicherheitsbaugruppe 10 bar, 352 Stück
Panzerschläuche für Elektrodurchlauferhitzer, 176 Stück Demontage Gasdurchlauferhitzer mit
Abgasrohr einschl. Panzerschläuche für TKW + TWW,
ca. 350 m Demontage Gasrohrleitungen in Küchen bis DN 25, 176 Stück Demontage
Wohnungsgaszähler, 16 Stück Verschluss von Gasrohrleitungen mit Sicherheitsstopfen DN
50, 368 Stück Verschluss von Gasrohrleitungen mit Stopfen bis DN 50, 176 Stück
melaminharzbeschichtete Abdeckplatte 70 x 70 cm als Montageverschlussplatte in den
Küchen, 176 Stück Verschluss Abgasöffnung mit Kalziumsilikatstopfen Ø ca. 75 cm einschl.
Vermörtelung, ca. 65 m² Fliesenarbeiten als Reparatur nach Bedarf,
ca. 6 m² Tapezierreparaturarbeiten einschl. Vorbereitungsarbeiten

g) Erbringung von Planungsleistungen: entfällt
h) Aufteilung der Lose:

Los 1: Elektroinstallationen
Los 2: Sanitärinstallationen und Nebenleistungen

i) Ausführungszeiten: Mai 2014 – Februar 2015 (Gesamtbaumaßnahme)
j) Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zugelassen.
k) Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH,

Am Bruchsee 14 in 06122 Halle
Tel.: +49 (345) 6923-0, Fax: +49 (345) 6923-410, E-Mail: info@gwg-halle.de

l) entfällt
m) Einsendefrist für Teilnahmeanträge endet am: 05.02.2014

Die Teilnahmeanträge sind zu richten an: Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Halle-Neustadt mbH, Am Bruchsee 14 in 06122 Halle; Tel. +49 (345) 6923-0;
Fax +49 (345) 6923-410, E-Mail: info@gwg-halle.de
Die Aufforderungen zur Angebotsabgabe erfolgen spätestens am: 28.02.2014

n) + o) entfällt
p) Sprache: deutsch
q) entfällt
r) geforderte Sicherheiten: für Vertragserfüllung und Mängelansprüche in Höhe von 5 % der

Auftragssumme. Anerkannt werden ausschließlich Bürgschaften deutscher Banken und
Versicherungen.

s) Zahlungsbedingungen:
VOB und/bzw. Vertragsbedingungen der GWG Halle-Neustadt mbH

t) Rechtsform von Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

u) geforderte Eignungsnachweise:
entsprechend VOB/A § 6 Abs. 3 Punkt 2 a; b (Nachweis von Arbeiten im bewohnten Zustand);
c; d sowie Eigenerklärung zu e, f, g, h und i; Freistellungserklärung des Finanzamtes
(als Kopie)

v) entfällt

Sonstiges: Die Gewährleistungsfrist nach rechtsverbindlicher Abnahme beträgt 5 Jahre.

LEUWO mbH
Lützener Platz 16, 06231 Bad Dürrenberg
Tel. 03462/54190, Fax 03462/541929
www.leuwo.de; E-Mail: info@leuwo.de

vermietet in Halle:
2-RWE Max-Reger-Straße 20 EG links 47,90 m²
3-RWE Klepziger Straße 4 DG 69,89 m²
3-RWE Möckernstraße 26 2. OG rechts 53,43 m²
Interessenten melden sich im Kundenzentrum in Halle, Möckernstr. 26 a,
Tel.-Nr. 0345 13 65 70 oder www.leuwo.de

Jetzt NEU in Leipzig

Wir bewegen Kunst!

Leipziger Galerie
am Kap Zwenkau
Steife Brise 11
04442 Zwenkau

Tel: +49 341 / 426 89 - 0
info@leipziger-artconsulting.de
www.leipziger-artconsulting.de

Gemälde von
Bruno Griesel

und Gaby Bürner bei

Abteilung Art Consulting

Halle · Saalekreis · Burgenlandkreis · Merseburg-Querfurt

Ihr Partner für
✓ Erteilung der Umweltplaketten
✓ Beratung zur Plaketteneinstufung
✓ Bestätigung bei fehlenden Nachrüstungsmöglichkeiten
✓ Bestätigung bei Unzumutbarkeit der Nachrüstung

KFZ-PrüFZentrum
Köhler

Ihr Partner für:
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
Unfall- und Bewertungsgutachten
Feinstaubplaketten
ADAC Vertragsprüfstation Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

www.prüfzentrum-halle.de

z
(0345) 57 57 57

www.padewa.de kontakt@padewa.de

PARKETT- UND
BODENBELAGSARBEITEN

RAUMAUSSTATTUNG

DESIGNBELÄGE

INNENAUSBAU

Inwendener Straße 12
06188 Landsberg OT Oppin
034604 24861
0170 7788380

!

"

Der günstigeWeg zu Ihrer Anzeige:
Tel.: 0345 / 5 65 21 16; Fax: 0345 / 5 65 23 60

anzeigen.amtsblatt@mz-web.de

Bau- und Containerdienst Brachstedt
Telefon

03 46 04/2 01 40
Funk 01 77/2 27 38 32

www.thb-container.de • E-Mail: thb-container@t-online.de
Wurper Straße 10 • 06193 Petersberg/OT Brachstedt

THB
Con

tain
er

1,5
– 4 m³

Container5 – 10 m³

... auch Anlieferung von Sand, Erde, Kies usw.

Steffen Meersteiner | VWW Veranda GmbH | Feldstrasse 6 | 04435 Schkeuditz
Telefon: 03 42 05 / 42 11 9 | Telefax: 03 42 05 / 45 37 3

Email: info@steffen-meersteiner.de | www.leipziger-wintergartenbau.de

BEKANNTMACHUNGEN

REISE UND ERHOLUNG

I CARE ...
weil ich gebraucht werde!
Nehmen Sie Kinder in Not an Ihre Hand.
Werden Sie Pate: www.care.de/dauerhaft-helfen.html

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung vom 10. August
2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz
zur Bündelung von Direktwahlen und zur Fortentwicklung
des Kommunalwahlrechts vom 18. Oktober 2013 (GVBl.
LSA S. 498), hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom
Stadtrat in der Sitzung am 18.12.2013 beschlossene Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich an-
fallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlun-
gen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 578.449.001 EUR
b) Gesamtbetrag der
Aufwendungen auf 578.449.001 EUR

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 548.415.263 EUR

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 566.773.757 EUR

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 36.731.500 EUR

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 41.082.800 EUR

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 9.549.410 EUR

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 25.897.130 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen
(Kreditermächtigung) im Rahmen STARK III wird auf
2.149.400 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjah-
re mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächti-
gung), wird auf 9.879.700 EUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit wird auf 350.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtrags-
satzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlag-

te oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie
Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltspos-
ten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erhebli-
chen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Verän-
derung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale), 19.12.2013

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Mit Schreiben vom 20.01.2014 Aktenzeichen
206.4.1-10402-HAL-HH2014 hat das Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt folgende Entscheidung zur Haushalts-
satzung 2014 erteilt:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haus-
haltssatzung 2014 wird abgesehen.

2. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen in Höhe von 2.149.400 EUR wird
erteilt.

3. Der genehmigungspflichtige Anteil in Höhe von 926.200
EUR des in § 3 der Haushaltssatzung festgelegten Gesamt-
betrages der Verpflichtungsermächtigungen wird in vol-
lem Umfang genehmigt, so dass Verpflichtungen zu Las-
ten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von
9.879.700 EUR eingegangen werden dürfen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 liegen

in der Zeit vom 27.01. bis 04.02.2014

im Foyer der Stadtverwaltung Halle (Saale), Marktplatz 1,
zur Einsichtnahme aus.

Die vorstehende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan
2014 sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme werden hier-
mit öffentlich bekanntgemacht.

Halle (Saale),23.01.2014

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister
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